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Eine Fleischerei auf dem lande. Sc hau b i ] d des Südgiebel$ und der Siraßens00ite mit dem Vorbau über dem Ausl"genfenster Das Bauwerk
OÖlßI sich mit seiner schlichten Architektur gut den einfachen Bau!ct1 des Dcrfes an. Der Sockel und die Pfeile; aes Vorbaues sind mit Bruch.
steinen au/gemauert; die Außenmauorn haben einen tast weißen r-auhen Putz erhalten :.lI1d die Farbe der 6Iberschw<3n;o:€> Tür die D c(:d<!c<ung
is! dUß.kelrotbraun vorgesehen. Alle Fenster sind gebrochen weIß gestrichen und die Fensterldden, Türen, Tore und , bfalirohre eihalt n eineffilHelgraue Farbtönung. Gesamtbaukosten 40000 RM [Ze'Cilf1l1nge:1 des Arch'!el:ten)

Bei der Auswahl des Bau p J atz e s für eine LandfJeischerei ist be
sonders au! gute Verkehrslage, etwa in der Dorfmitle ,und an der
HauptstJarye, Rücksicht zu nehmen. Die Strabenseite soll möglichst nach
Norden oder Nondosten zu liegen, damit Laden und Sch.<lufenster slefs
Vor direkter Sonnenbesfrahlung geschützt sind. Die Zufahrt zum Hof
r""um, der so grof} sein mu , dary diE:" ViehanJieferung ungehindert vor
sich .gehen kann, soll möglic sf von der Hauptslrary(;} aus erfolgeIl oder
aber der Nebenweg mul) bis zum Einfahrfstor, ebenso wie .der Hof,
be:estigt werden.

Die Rau man 0 r d nun 9 mu  ir'l e.ngsfe Verbindung mit dem Ar
beitsgang gebracht sein, um schnell und wirhchalllich arbeiten zu kön
nen. Die Raumlolge Stall _ Schlac:htraum - Raum für FJeisch- 'lmd
Wurstverarbeitung _ Räucherei - Kühlraum - Verkauhladen - mul}
in allen Fällen beim Entwurf einer Fleischerei eingehalten werden. Alle
Räume sind direkt miteinander zu verbinden, wodurch kürzeste Arbeits
wege erreicht we.i;den.

Der hier wiedergegebene ,Entwurf tÜr eine Landlle,ischerei, den wir
Js ,Forlselz,ung .unserer Veröffentlicl1ungsfolge über Baulen für, Hand
werker auf .dem Lande zur Wiedergabe bringen, entspricht, vorstehen
den 'Voraussetzungen für eine richtige, zweckmäf:lige 'Und wirtschaftliche
Arbelitsweise. Die 'Raum folge ist eingehalten und aHe Gebäucleteile
sind miteinander verbunden. 'Oas:Vieh wird vor der Schlachfung in dem
vom Hof zu betretenden Sta1l untergebracht. Während das Rindvieh
Vom Stall aus einen cÜrzen Weg _von wenigen Metern zum Schlachthaus
zurüdde-gen muf:l, können Schweine direkt '<IUS der SfaHbucht in die
Tötehuc:h! gebracht werden, Der Brühbottich ist an die Töfebudlt an
gesetzt, wodurch schnellste Bearbeitung ermöglicht wird. An den
S hlachtraum schlief:lt sich .der Raum 'für Fleisch- und Wurstverarbeitung,
dIe W;urstkü'che,an, in deren einen Ecke die Rciud,erkammer eingebaut

ist. An dem kurzen Vcrbindung5gang nvischen Wurstküche und Laden
liegt an der einen Seite der Kühlraum und an der anderen ein Wasch
raum und ein Abori. Der Kühlraum ist also eb nso sehne!! von der
Wurstküche als auch vom Laden aus zu erreichen. Der L:den, der über
einige Stulen von der Stra e her betreten wird, bietet ausreichenden
Arbeitsraum für den Verkau! und genug Platz für den Aufenthalt der
KunJen. Vom Kundenraum aus ist direkt eine Frühstücksstube mit zwei
Tischen und etwa 12 Sazp!ätzen zu betreten. Vom Laden aus gelangt
man "luch nach dem TreppenfJur, an dem die geräumige Wohnküche
des Fleisc:hermeisfers l1egt, von der am man auch das Wohnzimmer, in
dem auch die schriftlichen Arbeiten erledigt werden, erreicht. - In da!!
ausgebauten Dachgeschob sind das EIJernschlafzimmer, das Schlafzimmer
fÜr die bei den Kinder, das Mädchenzimmer, zwei Schlalräume fJr Ge
sellen und Lehrlinge und ein 83dezimmer unfergebracht.

Das Au enmaueT\verk besteht aus 1Yi Stein slarken Norrnab:iegei
wiinden und die MiHelwand sowie die Autenwande des Sd1lachthaus
anbaues mit Stall und Wagerlschuppen wurden. ebenfalts'mlt Normat
steinen 25 Zentimeter stark aufgemau2'rt. Fuf,boden, Oeckeund Innen
wände des KÜhlra.umes sind besonders, gedämmt und eine Doppeltür
sch!ie 1 den Eil1gang fest ab. Alle Baukörper sind durch die üblich n
Sperrschichten 'gegen im MauNwerk aufsteigende Feuchtigkeit und
gegen Erdfeuchtigkeit geschÜtzt.

Die Kellerdecke ist in einer der neuen eisensparef1den Ba:J\y€isen
ausgetührt und liber dem Lultschuhraum bedeutend verstärkt; Die Decke
Über dem Erdgesc:ho  und die DachkonstrukHon kann man in hoh
sparenden Bauweisen ausführen und dadurch Baustoffe und BclUkosfeorl
sparen. Im Laden, in der \Vurstküche, im Schlachthaus, '1m Kühlraum, ill1
Waschraum und im Abo;! ist auf dem F0f:1.boden ein FliesenbeJ:Jg ange
ordnet, um leicht besie Sauberkeit zu baHen. Die WohnkÜche, das
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Der Haupt.baukörper der landlleischerei pa 1 sich den anderen IBau
ten des Dorfes mii seiner schlichten Architektur gut an. Die Sfra en
seite ist durch einen Vorbau über -dem Schaufenster des Verkaufs/aden!>
betont. Das Schaufenster liegt dadurch geschÜtzt 'Unter dem "im Erd
gescholJ von krämgen Säulen getragenen Vonbau, tlber dem Haupibau
erhebt sich ein steifes Saffeld:'lch, .an .das sich das kleine WaJmd<ach des
Vorbaues gut ansch!ielJ!. Zu .der dunk,e!rof..hraunen Dach-eindeckung
steht der fast weilJe' rauhe Putz der AulJenwände in einem guten
Gegensatz; der -Socke! und.die P,fe'i!er.des Vorbaus sind in Bruch
steinen aufgemauert.

Dcr. Haupibau umiafJI ,einen umbauten Raum von 1159,28 cbm, der
SeitenHüge! 270,40 obm u-n-d der Stal!- und Wagenschuppenanbau

- SVDS:rltt,

Eine Flei c:herei auf dem Lande. G run d d.5 5 e vom Erdgeschoß und ausgeo<Juten Dachgeschoß, Ans ich t der Ostseite und Ans ich t der Südseiie I?ic
Raumfoloe Stall - SchlachtrC!um - Raum fur Fleisch- und Wurs!verarbeitung - Rauchcf! j - Kühlraum - YerkaufsJagen rkhtet skh streng nach dem Arbelis
gJng. (m Erdgeschoß liegen die übrigen Wirtschaftsräume und das Wohnzimmer, das ausgebaute Dachgeschoß nimmt die Schlafräume auf

- DA<HG 1;;C;rno<;i.;;, 

Wohnzimmer un,d die Frühstückss/.ube sowie di  Schlalräume 'im ausM
'gebauien Oachgeschoi) wurden gedielt. ,Als Treppe nach ,dem ausgsM
bauten Dachgeschoi) genügt eine Holztreppe, -deren Unfersichf verputzt
wird und deren Trittstulen und ,podeste einen Harfholzbelag erhalten,

Alle Femter we den als DoppelfensJer ausgebildet und gebroche,n
wei  gesfrichen. Die Hausturen, die Ladenlür und die TOre sowie die
Fenslcrläden miftelgrau gestrichen.

!rjt'i; \P;)!J\j al\\j  1F  ai b61il\\jf!I!Jil!I!J
Zu dem groben Wohnungsbauprogramm, das auf Anordnung des

Führers nach ,der siegreichen Beendigung des Krieges in Angriff ge
nommen. werden wird, sollen aul Grund -eines Erlasses des Rei;:hs
arbeitsmiilisters schon je zt V6rbereiti.mgen getrolfenwcrden. Z>u dieS'6r
vorbereitenden Tätigkeit des Bauschaffenden gehört u. s, auch die Aus
wahl ,der Decken für die zu errichlenclen Gebäude.

Von einer Decke mu  verlanglwerden, da  sie in statischer Hinskhf
den baupolizeiiichen Vorschriften entsprich! und-daiJ sie sich mit mög
lichs! wenig ßaukosfen 'Und Arbeit leicht und schnell 'VerJegen lä t.

Zu solche,n Decken, die diesen <Be'di,ngungen enfsprechen  gehören
Decken aus BetoneinzeJteilen"die fabriktT1ä ig im Betonwerk herges elJt
werden und die deshalb stels von einwandfreier und gleichmäiJiger Be
schallenheit sind; sie sind widerstandsfähig gegen äu ere Einflüsse und
besitzen gute Feuersitherheii. Weiler wird durch den Einbau von
Decken .alls Fertigteilen der Bau von Schalungsgerüsten befreH, wodurch
Holz ,und Zeit gespart werde,n. Decken aus solchen Ferligteilen können
bei richtigem E,ntwurf ,den ßell'istungs  und RaiJmverhäJinissen leicht an
gepa t werden; ebenso bringt die Verwe'l1Idung solcher FerHgleile eine
wesentliche Bauverkürzung mit sich.

Nach den bes!ehenden ,Bau":;und feuerpoJizeHichen Vorschriften sind
Kellerdecken als lv\assivdecken auszuführen.

Zu solchen Ke!lerdecken eignen sich die Konstruktionen "'us Beton
trägern, die über den Mauern oder Unterzügen ohne ,je'de Schalung
dicht nebeneinan'der verJegt werden ,und so eine sofort begehbare
Decke bilden,

112,30 chm. Bei 26,22 und 18 ,RM Baukosten je Kubikmeter umbauten
Raumes errechnen sich 21 678 'RM, 5949 RM und 2022 RM, so da  sich
29649 iRM reine Baukoslen ergeben, Rechnet man 3000 RM Grund
s/ückskosten, 1000 RM für .die 'Umwehrung, 1500 'RMfür die Hefbefesti
gung, 2500 RM für die Maschinen, 2000 RM für die Inneneinrichtung
un'd 351 'RM für Sonsliges, so kommt man auf 40000 RM Gesamtbau.
kosten.

'11'0" EmU 9;;low, gerlin
Von den vielen vor h an den e n K 0 n s I rl! k ti 0 n e n ,seien

ohne Wahl ein ig e n ä rh erb e s eh r i e ben.
DE<r in Abbildung t dargestellte Beionslegbalken von Hel b i 9 ist

als Doppe!-T-förmiger Stegbdlke'fl mit verhäl,tnismä6ig starken flanschen,
die mi'n,destens ebenso slark ,sj,r,d w.ie sein Steg, und mit 'Eiseneinlagen
in seinem unteren IFlansch, sowie mit ,Abschrägungen an den Flansch
stö6engebi det. Zur Herstellung VO;1 Kellerdecken werden diese Be
lonste,gbalken bis zu 6 m Spannweite .auf der Mauer des Keiler
geschosses nebeneinan,der verlegt und die Fugenabschrägungen mit
Z'eme.ntmörlel ausge.fülll. Dadurch soll zwischen ,den einzelnen Balken
eine mittragende Fugenverhindung geschaffen ,und eine fesle Verbin
dung ufld SpannUng auch in der Querrichtung ,der Decke €rzielt WIiH
den, Die Balkenstege bilden in der Hauptsache den!ragenden Kern,
während die !flansche neben dem Lasfenausgleichinfolge ihrer Sfär'ke
miifragend wirken. Infolge,der Eis,eneinlagen im unteren Flansch erhält
der Balkendi'e erforder!icheZugspamiiJng, die durch ,das aufden Enden
der Balken ruhende Geschoi)meuer-we k .noch erhöh! wird,

Bei der ,Befonhägerkonslruklion von K elle r wird .der erford
fes!e Zusammenhang der 'neheneinanderliegenden Träger dadUrch er
reich!, da  die selit!ichen Sloi)kanfen .der Träge dr,uckplaffe -eine .be
sondere .Ausbildung durch eine schräge. Abbiegung erhal/en, Es ent
stehl dadurch a,n der einen Stol}kanle ein nase-narfiger Ansatz, der an
der anderen Seite eine ,entsprechende ,Fase vora-usse!zf. Nach dem Ver
legen der BaJkl?n we!'C/en die ;Fugen mit Zement ausgegossen. Die
Abbildung 2 zeigt einen Ouersdmitt durch die IBelonträger mit den er
fordertichen Bewehrunge'n, die. in ,der Zugzene nahe der Ttägerun.ter



kante der Rippe aus einem s arken Eisen und in der Druckplaite aus
einem und bei langen Trägern aus zwei schwächeren Eisen b slehen. Um
bei Verwendung der Trägerdecke in Wohngeschossen den Pufzunler
grund sicher belestigen zu können, erhalien einzelne Träger in der senk
rechten Rippe in ,gewissen Abständen kleine Durchlochungen, durch die
hindurch ,die Hölzer zur Befestigung der Schalbretter mit entsprechen
dem Bindedraht sid'Ler aufgehängt werden können.

Die in Abbildung 3 dargestellte Konsiruklion von Prä I 0 r i u s zeigt
einen Deckenbalken aus Eisenbeion mii U-'ö1migem Quefschnitl und
einer Leiste -an der Au enseiie des ,stegs, die in die Längsnut zwischen
den Flanschen .des Nachbarba!kens federartig eingreift und so die
nebeneinahdetliegenden Balken miteinander verbindet. Der Steg be
steht aus normalem bewehrlenBeton, die beiden Flansche und die Steg
leiSte aus Leichtbeton. Die Flansche sind glekh breit"und unterhalb der
die L;;ngslelder bildenden Leichtbetonsteg!eisfe ist noch ein diese ver
stärkender Leichlbetonsfreifen angefügt, dessen .Breite geringer ist als
die,Sreite ,der Sfegleiste, so da  übeT',der Leichtbetonieder ein Raum
zwischen je zV/ei Bal en für die Aufnahme des Lagerholzes bleibt. Die
nicht für die ,Aufnahme von solchen Lagerhölzern benötigten Zwischen
räumewerdenmil Beton ausgefüllt. Die Federleiste erhält durch 'den
Verstärkungsstrejfen eine grö ere Widerstandsfähigkeit gegen in der
Decke heim Transport und beim Verlegen der Balken auftreiende
Beanspruchungen.

Die Befonbälkendecke von K I e n k (Abbildung 4) soll gleichzeitig
tür Lüffungszwecke dienen; zu diesem Zweck ist 'der Leichlbelonbalken
aLlS Bimsbeton mit einem Hohlraum und Luftschlilzen versehen, so da
die verbrauchte Luft durch den Hohlraum des Balkens ins Freie ab

Abbildung 1; Be!onstegb!aken von He1b.ig, ein poppel-T-formiger Steg.?alken
mit starken Flanschen. Durch die Eisenem!agen Im u teren Flansch erhalt der
Balken die erforderliche Zugspannung (6 Zeichnungen des Verfassers)

Abbildung 2: Betonträger von Keller. Die Querschnifte zeig n die erfo ?er
liehe 6ewehrung, Der Zu.sammenhang der nebenemanderllegenden Tra er
wird durch einen ni3$enartlgen Ansatz: an der einen Stoßkonte und durch elni)
entspre:::hende Fase an der anderen Se'ite erreicht

A bildung 3: Deckenbalken <jus EisenbeJon .mi! U.f.olm!.gem Qu6r ch!1lt! und
!   c  i t e n N  h:aur    : t:  i  r Wlg n l oln d en     7  nZ lr f   n
6a.lken. verbin'det. Der Steg besteh I aus. normal<;>m bewehrten Beton, die
bei den Flansche und die SIegleiste aus leichtbeton

geleite! werden bnn. Beim Aus!riff wird dann eine Drosse!kl,appe an- .
gebrach!, die d n Zug beliebig regeln !ä t. Jn 'der Decke lassen sich
auch Gas- und Wasserleitungsrohre sowie elektrische leijungen leich!
unlerbringen. Die Zwischenräume der nebeneinander geregten Ba!ken
werden mit magerem Schlacken- oder BimsbetoJi ausbetonier!, so d:l
die Decke sofort begehbar ist. Werden dje Zwischenräume zwische>!
den einzelnen DeckenbaJken mit normalem Beton ausgegossen, so stellt
die Decke eine vo1Jständige Eisenbetondecke der.

Zur Erhöhung der Wärme- und SmaHdämmung der Massivdecke be
sIcht die Deckenkons!ruklion von Reck man n aus Befol1hohibalkei1
mit Torlfü!lung. Die Hoh!balken, deren Höhe de' Deckenstärke enfspre
chend verschieden sein kann, se/zen sich an ihren Längssei!en mit Vor
sprüngen aneinander. und sind an in ren Enden durch Betonquerverbin
dungen in AulJagerlänge verschlossen. Die Hohlba!ken werden vorteil
haft im Rütielvedahren hergeste!lt und mit Längseisen und entspremen.
den Querverbindungen bewehrt. Ihre Füliung mit trockenem TorfmulI
erfolgt erst, nachdem der Beton genüge.nd ausgeirocknet ist,

'Die Konstruktion von Co n ra cl I {Abbildung 6) betriff! einen im
QuerschniHT::"förmigen Eisencejonbalken, dess€n.....Steg.. in eine die
DeckenunrersiCht bildellde Hoh!siein eihe eingreift. Dersenkrechie Steg
des 'Eisenbetonbalkens wird in dem als Gie form dienMden mittJe,ren
Hohlraum der Hoh!steine tertiggestellf. Bei dem fertigen Balken um
schJieryen daher die Hoh!steine den ganzen senkrechten Steg des B3!
kens ulld reichen bis z:u dem als Druckp!atte dienenden obere:1 Quer
sieg des Betonbalkens, Die aus diesen Ba!ken hergesieH!e-n Decken
haben infolge der an ihrer Unierseite angeordneten Hohlsieine eine
gute dämmende Wirkung. Bei den Balken werden zur Herstellung
Hohlsteine verwendet, deren Höhe ledig ich so grof) gewählt isi r d3
sie eine <!usreichende dämmende Wirkung der Decke gewährie;sJen.
Der se.nkrechte Sfeg greilt mir seinem Fuf} in die Hoh!s!eimeihe ein, Oe.
miHle-re Hohlraum des Hohlsteines kann seitliche schwalbenschwanz
förmige Aussparungen tragen, die einen feslen Zusammenhalt des
Fu es des senkrechten Bei"onsteges und des Hoh!stein"s gewähr1 i5ien.
Zur besseren Verbindung der .Unlerseite ,der Hohlsieine und HaltM für
den Verpulz: können die Hohlsteine sejtlich mit Ausspcrungen versehen
werden.

e \ld  r h     e-r   n       u o n;IC kH'!    c  Tit  toI t   t I   !\"   k:; ;   e
Decke lassen sich auch Gas- und Wasserleitullgsrohrc sowie auch Lic:ht
le:tungen unterbrillge-n

Abbildung S: Betonhohlbalken md Torffül!ung von R8.ckmann .oie  ohlbolj on,

1 rhenanH  r n df n ;s  r  t  te v  ;    heenndan i ; h : e n  T i;d"n n sih :
Er.den durch 6etonquerverbindungen In Aullagerlange verscn\ossen

Abbildung 6, T-f6rmiger Eisenbelonbalken y;:m S:0nra.dt. dessen Sieg in eine
dIe Deekenunlerslcht bilden-de HohistelnrC1he eingreif!
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Im leizten Jahre ist eine gro e Anzahl IBaugeschäHe in ,ßauarbeiten
des Generalgouvernemenfs eingeschaltet worden und es ist daher not
wendig, eine Aufklärung über die tariflil':hen. so:!:ialversicherungsrecht
lichen, steuerlichen und sonstigen Voraussefzui1gen, denen diese Firmen
unter!legen,z:u schaffen. Es sind dies eine grobe Anzahl von 'E r Jas
sen 'und Verordnungen, die im Ver ordnungs bl at i !des
Ge ne r a [ 9 0 u ver neu r s veröffenllicht wurden und 'diezwecks
Durchführung der einschlägigen ArbeilE .n für dj,e belreffenden Bauf rmen
von grö ter Wichtigkeit sind.

W.as zunachsf die ta r i f J: eh e n 8 e 5 f im m u n gen anbelangt, so
sei darauf. hingewiesen, dat in der Ära des poJr1ischen Staates zwischen
Gewerkschaften ur,d Arbeitgeberverbänden innerhalb de ,ßaugewerbe
der Absch!u  von Tarifverträgen üblich war, die auf Grund der aVer
ordnung isber die Gestaltung der Arbeilsbedingungen und den Arbeits
schuh im Generalgouvernement" vom 3L 10.1939, soweit sie am
31. August 1939 in Kraft 'Waren, a,uch ,heute noch ,geHen und für aHe Be
teiligten rechtsverbindlich  ;nd. In dieser Verordnung ist des weiteren
gesagt, da  auf Basis 31. 8. 1939 ein lohnstop eingeführl ist, <:Ier es
untersagt, Idie dor! vorgesehenen löhne 'Und GehäJter und somtigen
Arbeitsbedingungen zu erhöhen. AbweiChungen von den am 31.8.1939
in Kralf gewesenen Tarifabkommen .sj,nd nur ,mit schrift!icher Genehmi
gung de.s Distriktchefs zulässig. (Es gibt bekanntlich vier Disldktche.fs, ,die
direkl dem Generalgouvernew unterstehen, nämlich in Ws<mchau,
Krakau, Radom und lublin.) Soweit am 31.8.1939 kein Tarifvertrag in
Geltung war, müssen die an diesem Tage gewährten tatsächlichen löhne
und Gehäller weitergezah!t werden. Wer gegen diese lohnstop
bestimmungen verstö !, bnt1 mil Ordnungsstrafe in unbegrenzter Höhe
belegt werden. )n schwereren IFa!Jen kann sogar auf FreiheiJsstrafe
erkannt werden.

W hrend im AJlreich der Reichslreuhänder der Atbeit fÜr die Schaf
fung von Ta r i f rech t zustäi1dig ist, abliegl diese A1Jfgabe im Ge
neralgouvernement dem Disfriktchef. Wenn der ErI<J  einer Tari/ord
l1ungfür ei,nen Bereich geboten isf, der über den ,Bezirk eines Disfrikt
c eis 'hinausgeht, so wird fü'r die Regelung vom leiter der Abteilung
Arbeit im Amte des Generalgouverneurs ein Sonderbeauftragter be
stimm!. Der Disfriktchef isi im übl'igen diejenige Stclle, die die Durch
führung der in seinem Be ich geHenden Tarifverträge und Tarifordnun
gen überwacht.

Was die Höhe der in .den polnischen Bauarbeitertarifen angegebenen
L ö h ne anbelangt, so ist hier zwischen einer Unzahl von Tarifverträgen
zu unterscheiden, die beispielsweise fü  Krakau ei.nen ,Stundenlohn von
1,20 21. iür den Maurer und Zimmerer, von 0,64 ZI. für ,den Nichtfach
und Erdarbeiter vorsehen.

Zweck'11li ig ,dürfte es sein, da  die Firmen sich vorher bezüglich der
Lohne für polnische Arbeiter beim Chef. des Distrikts, Abteilung A beit,
ader aber beim zust ndigen Arbeitsamt im Gouvernement erk'undigen.
Diese Sfeillm sind a'uch im Besitz von Obersetzungen polnischer Tarif
verträge, 'tJ.je sodann den Firmen ausgehändigt werden.

Was die Ar bei t s z e i t anbelangt, so sei hier auf die "Verord
nung zur Abänderung von Arbeitsschutzvorschriffen a vom 13,6.1940
hingewiesen. Diese bestimmt, da  der Betriebsleiter Über die norm31e
achfstündiqe Arbeitszeit hin.9us eine Verlängerung bis zu zehn Stunden
anordnen kar,n. Beim Nachweis eines dringe-nde,n Bedürfnisses kann da
Arbeitsamt (das lür die Baustelle zuständige) als Gewerbeaufsichts
behörde auf Zeil weitergehende Ausnahmen zulassen. Wenn alJerdings
die Ausnahmegenehmigungen über den Bezirk eines Arbeitsamtes
hinausreichen (Lage und Gröl)e der Bausldle), .ist .der leiter der Abtei
lung Arbeit beim Chef des Distrikts z-uständig. Falls- Sonn- und Feier
tagsarbeit im öffentlichen  njeresse oder in NoffälJen unverzüglich vor
genommen werden mury, braucht ,keine vorherige behördliche Ge,neh
migung eingeholt zu werden. In diesem 'Falle ist jedoch dem zustän
digen ArbeifS05mt als Gewerbeaufsichtsbehörde nachträg!ich ,Anzeige zu
erstatten. Für die 9. und 10. Stunde ist ein MehrarbeitsZiUsch!ag von
25 'V. H. und von der 11, Slunde ab ein solcher von 50 v. H. zu ent
;ichten. Für Sonntagsarbeij ist ein Zuschl<;!g von 50 v. H, zu zahlen. Das
gieiche gilt bei Arbeiten an Feierlagen, die im Generalgouvernement
auf Gru'nd der "Verordnung über ,die F,eiertage im Gener.8!gouv rne
menl" vom 16.3.1940 besonders festgesetzt sind. (Die sogenannten
Göring-Feiertage sind selbstversländ!ich d>:;n polnischen Arbei!ern nicht
zu bezahlen.) Hiernach sind sfaaUich anerkannte Eeierta,ge: der
1. Januar (Neujahrstag), .der 6. Januar '(HI. Dreikönigstag), Ostermontag,
Christi-Himmelfahrtstag, Pfingstmontag, Fronleichnamstag, AllerheiJigen
tag, 1. und 2. Weih!1achtsfeiertag. A'u er diesen genannten Feiertagen
gelten als Feiertage le,diglich für die deutschen Dienststellen, deutschen
Staatsa.ngehörigen und deutschen Volkszugehörigen der 30. Januar, der
Heldengedenkfag, der Karfreitag, der 1. Mai, der Erntedanl<lag, der
9. November.

Eine Tarifordnung ,fÜr besoTldere Hauvorhaben
(ahnJich der in Schles'ien bestehenden Tarilordnung für die an einzel
nen Hauvo',haben der öffentlichen Hand beteiligten .Betriebe des Bau
gew,erbes) besieht vorläufiq im Generalgouvernement noch nicht. Es ist
allerdings, wahrscheinlich demnächst, mit einer solchen zu rechnen.

Ur lau b san sp r Ü ch e pol,nischer Bauarbeiter richfen sich nach der
"Vierten DurchfÜhrungsverordnung ZUr Verordnung vom 31.10.1939
übG:Y die Gestaltung der Arbeitsbedingungen 'Und .den A beitsschutz im
Generalgouvernemenfa vom 20.7.1940. IFür 'Angeste!lte, ArbeHer, Ar
beiterinnen und Lehrlinge polnischer Volkstumszugehörigkeit kann für
das Jahr 1940 ein bezahlter Erholungsurlaub gewährt werden, wenn das
Bcschäftigungsverhaltnis mindestens sechs Monate ununte brochen in
demselben Betrieb fortbesteht. Ein Urla'ubsanspruch besteht allerdings
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nicht. Die Gewährung oder Nichtgewährung von Urla'ub liegt im freien
Belieben .des Befriebsführers oder dessen IBeauHragten. !Oie U r lau b s
da 'u e r heträgt 'in der Regel sechs A beifstage. IFür GefolgschaHsan
gehörige, ,die im be50nde,ren Ma e der Erholung bedürfen, kann mit
Zustimmung des örtlich zuständigen Arpeilsamtes ein zusätzlicher Ur
'aub gewährt werden, der jedoch drei und, wenn der' BeschäHigie das
40. lebensjahr vollendet hai, sechs ,Arbeitstage nichJ überschreiten dad.
Polnischen Arbeitern und Arbeiterinnen ist für jeden Urla'ubstag .da
Achifache r,hres bishe igen Stundenlohnes zu zahlen, wobei da  U r
laub s gel cl j,n -der Regel zur' Hälfte vor Urlaubsbegirtn und zur
Hälfle bei Wie,derantritf der Arbeit gezahlt werden so!1. Während des
Urlaubs ist die Ausübung ven Erwerbsa beit, die dem Ur!a'ub5zweck
widerspricht, venbolen und bei Z'Uwide handlung mu  das 'Urlaub5ge!d
zurückgezahlt werden.

Ober die Aus b i I dun g pol n i s ch e r J u gen cl I ich e r i n
l e h rv er h ä! t n iss e n ist noch keine endgüJfige 'Entscheidung ge
troffen. Ein lehrverhältnis in unserem Sinne darf vorläufig mit polni
schen Jugendlichen nicht abgeschlossen werden. Polnische Jugendliche
dürfen nur insoweitflusgebildet werden, als die deutschen Jugendlichen
für den Nachwuchsbeclarf nicht ausreiche.n, ,wobei .dieses Ausbildungs
verhältnis nicht mit ,dem Gesellenbrief beendet werden darf. Während
dieser ,Ausbildungszeit sollen die polnischen Jugendlichen ein Entgelt
in gleicher 'Höhe wie die deutschen lehrlinge erhalten, verminderi um
den allgemein festgesetzten Sozialabsch!ag für Polen. Polnische
Jugendliche dürfen keine Berufsschule besuchen. Aus Vorstehendem
ergibt sich auch, da  etwa von .früher her noch bestehende lehrverhält
nisse polnischer Jugendlicher in Ausbildungsverhältnisse der oben
genannlen Art 'umzuwandeln Slind.

'sei B oe s eh äff i gun g von J u ,cl e n auf -Baustellen des Genera!
gouver.nemenfs ist zu 'unterscheiden, ob diese als freie Arbeiter oder
als PHichtarbeiler tätig sind. Im ersteren FaHe erhalten sie die Ta/'lif
löhne .für polnische Arbeiter, ,vermindert um einen Abschlag von
20 v. H. Im letzteren Falle besteht ein Tari/lohn überhaupf nicht, sondern
das Entgelt wird hier (gemä  entsprechender Erlas5e) über den zustän
digen Judenrat festgesetzt.

Im Vorstehenden wurden !ediglich die tariflichen Bedingungen für
polnische und jÜdische Arbeiter behandelt. Sämtliche deutschen B3u
geschäHe, .die im Gouvernement Arbe!'iten übernehmen, bringen nun
einen kleinen oder grö eren TeilSt a m mg e f 0 I g s eh a f t s! e u te
mit, für die selbstverständlich obige Anordnungen nicht gelten. Der
d e u t s ch e ,Ba.uarbeifer unterliegt vielmehr auch be,i Arbeiten im Ge
neralgouvernement der Reichsfar.ifordnung bzw. zuständigen Bazirks
fadfordnung des Baugewerbes. FÜr ihn gelten 0.[50 die Lohnsäfze des
Heimatortes weiter. Auch die S eh! e ch f w e t t e r r e g e! u n g gilt in
ihrer neUBsten Fassung flir Deutsche aUT den BausteHen des General
gouvernements, vorausgesetzt, da  die bauvergabende SteHe der Ab
teilung Arbeit des Chefs des Distrikts mitteilt, da(j ersh:::r.e die Sch[echt
weHerregelung bezüglich ihres Bauvorhabens in Anwendung bringen
wolle. Auf diese Notwen,digkeit der Me I.d u n g müssen die Bau
geschäfte, die im Generalgouvernement arbeiten, hesonders achten, da
andernfalls die Bestimmungen ,der Schlech wetterrege!ung nicht in Kraft
gesetzt werden.

Während der Reichsbau!ati,f nur Aus lös u n 9 s sät zein Höhe
des dreifachen Facharbeiterstunden!ohnes für Verhe.iralete und des ein
einhalbfachen 'Facharbeiterstundenlchnes für ledige vorsieht, ist unter
dem 5.3.1940 eine "Tarifordnung zur Regelung der Auslös'ung für aus
dem Reich entsandte BauarbeHer an .Baustel1en der öffentlichen Hand
im G neralgouvernement" erschienen, -die von ,der Reichstarifcrdnung
abweichende Auslösungssälze festsetzt. Ve heiraiefe erhalten .demnach
4,50 'RM und ledige 2,- RM je Tag. Für hu,f,männische und technische
Angestellie sowie .angestelllenversicherungspHichiige Poliere gilt vor
sfehende Tariforclnung nicht. Es ist mithin dort s 7 Z-iJ{er 4 der Reichs
tarifordnung für die kau;fmännischen und technischen Angestellten im
Baugewerbe vom 27. April 1938 ma gebend. Diese sieht VOr, da  die
Höhe der Auslösung für Gefo[gschaflsmitg!iecler der Gehaltsgrupoen
K 3, K 4 'und T 3, T 4 und TH fÜr Verheirateie das ,Fünffache, für Ledige
da$ Zweieinhalbfache ,und bei Gefolgsch.9Hsmitgliedern der ,übrigen Ge
haltsgruppen für Verheiratete das Dreifache und für ledige ,das Einein
ha[bfache des Facharbeiterstunden!ohnes befrägt. Diese Sähe werden
in der Praxis oftmals un ureichend sein, und es ist ,daher ein Antra,g auf
Erhöhung der Auslösung bei der Abteilung Arbeit des Chefs ,des
Distrikts einzureichen, wobei darauf hingewiesen sei, da  tür öffentliche
Angestellte und Beamte Auslösungssäfze für Verheiratete (je nach Ge
haltsstufe) von 5,- bis 8,- RM und für Unverheiratete von 2,50 RM
bis 6,- RM vorgesehen sind. Die Abteilung Arbeit im Amte des Ge
neralgou,verneurs ist grundsätzlich bereit, wenn die Gehä!Jer der Be
treffenden .die gleichen wie vorher im Rc'ich ,geblieben sind, die ,Aus
lösungssätze ,für öff!'mtliche Angestellte und Beamte önzue kennen. Die
Distrikfe s'ind .durch das Amt des Generalgouverneurs bereits entspre
chend ,,-mterriehtet.

Was die loh n s t e u e r fÜr d e u I s ch e GefolgschaHsmifgJied-;r
anbelangt, so hat ,die Regierung des Generalgouvernements Anweisung
erteilt, dar} für sämtliche im Generalgouvernement beschäfHgten deut
schen GefolgschaHsmitglieder der lohn im Genera[gouvernement zu
versleuern ist. Spätestens ab der lohnz::lhlungsperiode, in. die der
1.12.1940 fällt, müssen die Baugeschäffe, die bi'sher das .Arbeitseinkom
men ihrer iin Gouvernement ,beschäftigfen deutschen Bauarbeiter im
Reich versteuert haben, dieses nunmehr 'in einem entsprechenden Ge
genwert in polnischer Währung der zuständigen Finanzkasse im
Generalgouvernement Überweisen. Da nach den Lohnste,uerbestimmun
gen ,des GouvernementS hir das eine oder andere Gefo[gsch,Jftsmitglied



gegebenenfalls vielleicht eine Schlechtersfe!!ung_ gegenüber dem, bis
herigen 2:ustand eintreten würde, findet vorläufig (vcrhehalt!ich einer
er.d ültigen Regel:s g) his auf weiteres ein genereller Härieausgleich
dahin staH, da  bel ,aer Versteuerung das Gefolgschaitsmitg1ied so be
h:mdelt werden soll, wie wenn es seine Tiitigkeit im Reich .ausüben
würde. Es sind daher an die 'Finanzkasse im Generalgouvernemenf die
gleichen steuerlichen Abzüge _ für -das Gefo!gschaftsmitglied zu ent
richten, die ,bisher an das Finanzamt des Betriebss'itzes derFirma im
Reich -ab elührt wurden. Des weiteren sei darauf hingewiesen, da  dje
in der. Zelt vom 1.4. 1940 his 30. 11, 1940 an diereichsdeulschen Finanz
ämter -abgeführten Steuerbeträge ,dem Generalgouvernement zu erstat
ten sind. Die Regierung _ des Genera!gouvernements hat hierzu verfügt
d<J  ,die <Fhmen für ihre ,in das Gouvernemenf entsandten Gefolgschafts
mitglieder für die oben angegebene Zeit die Gesamtsumme der an ,das
Reich 'abgeführten Steuerbeträge ihrem-heimischen Finanzami mit dem
Ersuchei1 bekanntzugeben haben, diese Belräge an die Kasse des für
den HaupfverwaUungssitz: der Firma im Generalgouvernement zustän
digen Finanzimpekteurs zu überweisen. Eine Abschriff -dieser Eingabe
an das deutsche Finanzamt ist Von .den Baugeschäffen an das Amt des
Generalgouverneurs, Abteilung Finanzen. Krakau, Bergakademie, zu
-ichten.

Im Zusammenhang hiermit sei bemerk!, da  d e u i s ch e Arbeiler
n i eh j unter ,die n Verordnung über die Er heb u n gei ne r Ein
wo'hnerabgabe" vom 27.6,1940 fallen, falls sie im Besitz einer
Sfeuerkarle sind und Bürgersteuer enhichten. Hierbei sei darauf hin
gewiesen, da  die. im Generalgouvernement tätigen BauunteT!1ehme
bezüglich der bei ihnen beschäftigten po! n i s eh e n Arbeiter die
Ein w 0 h n e ra b gab e in haJbmonatJichen Teilbeträgen vo;n Ar
beits!ohn einbehalten müssen, Der halbmonatJiche Abgabebefrag ist bei
wöchentlicher lohnzahlung jeweils bei der ersten und dritten lohnzah
lung im Monat einzubeh<:llten. Bei mOn<:lflicher lohnzahlung wird die
Abgabe i-n monatlichen Teilbeträgen einbehalten, Die Betriebsführer
bzw, deren Beau-flrag1e haben bis zum 10. eines jeden Monats die im
vorangegangenen Monat einbehaltenen Abgabebeträge . an ,die Kasse
der Gemeinde abzuführen. Der Einwohnerabgabe unferliegt jede über
18 Jahre aUe Person. Abgabeberechfigf ist diejenige Gemeinde, in der
die abgabepflichfige ,Person <Im 1. April eines jeden Jahres ihren Wohn
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalf hat. Die Höhe -der Gemeindeabgabe
beträgt bei Arbeitern, deren Einkommen nur der lohnsteuer unterliegt,
und .die lohnsteuer/reie Grenze übersteigt, 12 Zloty.

Während .die meisten Bauunfernehmungen im Gouvernement ledig
lich Bausfeflen bzw. Baubüros unterhalten, sind in letzter Zcit vcreinzeU
doc.h schon F i I i a I g r ü n cl u n gen erfolgt, bzw. von Einze!firmen
bzw. von Arbeitsgemeinschaften grö ere BÜros gemiefet worden, die
unfer Umstä"den einer Filialgrundung gleichkommen können, Es sei
hierbei darauf hingewiesen, 'C!a  für derartige Gründungen die" Verord
I1l.1ng über den Erwerb von gewerblichen Unlernehmen, Betrieben ,und
Anteilsrechten im Gen ralgouvernementn vom 23.4, 1940 ma gebend
ist. Hiern<lch bed<lrf der be hör d I i ch enG e n e h m i gUn 9 der
Erwerb von Unternehmen, die Errichtung un,d Erweiterung ven Unter
n8hmen und Behieben, von Zweigbefrieben und Filialen, die Beh ili
gung an ihnen, sowie die Wiederaufnahme nicht nur vorübergehend
stillgelegter Unternehmen und Betriebe. Des weiteren bedarf behörd
licher Genehmigung die Ver!e9'ung von auf}erhalb des Generalgouver
nements bestehender Unternehmen und Betriebe in das General
gouvernement. Zuständig für ,die Erleilung -derart,iger Genehmigungen
ist, falls ein Unterne,hmen oder ein Betrieb der F Q r s t - u n cl Hol z
\./ i r t s eh a f f in Hetracht kommt, der leiter deo' AbtJg. Forsten im Amt
des Generalgouverneurs im Einvernehmen mit dem Leiier der Abtei
jung WirlschaH im Amt des -Generalgouverneurs. Handelt es sich unl
einen .Betrieb der Bau wir f s ch a f:, so ist der leifer -der Abteilung
Bauwesen im Amt ,des Generalgouverneuls im Einvernehmen mit dem
LeiJer der Abteilung Wirtschaft im Amt des Generalgouverneurs zu
ständig. Es sei darauf hingewiesen, da  An i rä g e auf derartige Ge
nehmigungen binnen einer Aussc.hlu frisi von zwei Wochen nach der
Vornahme des genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfts bei dem
Distrikkhef, in dessen Bereich der Behieb gelegen ist, eingereicht 'V'/e(
den müssen. Dieser prüft die Anträge und fßgt sie ,sodann ,der zustän
digen Abteilung im Amt des General,gouverneurs .zur Entscheidung vor.
Die Gene-hmigungsbehörde erteilt einen schriftlichen Bescheid, der end
gültig 1st. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit
Gefängnis und mit Geldstrafe in .unbegrenzter Höhe, oder mit einer
dieser Strafen besiraft.

Hiermit 'im Zusammenhang sei die" Verordnung über die Ge
'.V erb e s t e u e r (Registrierungsgebühr) vom 14.2.1940" behandelt.
Es sei darauf hir1gewiesen, da  unter diese Vermdnung nicht nur Nieder
lassungen reichsdeutscher Firmen oder Gro baustellen von mehr als
7wöl!monatlkher Daluer faHen, sondern da  vielmehr der Umfang nach
16 Abs. I Ziffer 2 des Steueranpassungsgesetzes besfimmt wird, der
IOlgendes besagt:

"Als Behiebsstätien geHen Zwei,gniederlassungen, Fabrika
lionssfätten . . . . . und sonstige GeschäHseimii:htungen, die dem
Unternehmer (Mituniernehmer) oder seinem ständigen Vertreter
(z..s. einem Prok-uris1en) ZUr Ausübung des Gewerbes dienen."

. Da mit den Bau<:lusli.ihrungen in der Regel GeschäHs&inrichtungen,
Ie dem Untemehmer oder seinem ständigenVerlreter.zur A,usübunges Gewerbes dienen, verbunden sein werden, dürfte bei,;:1!en B:1U
s:.el<Jeil im Generalgouvernement. die Ge wer b e - P a i e n i 9 e b ü h r
f?!lrg sei,". Eine Frisf von zwölf Monalen als Voraussetzung ,für 'das Vorlegen einer Betriebsstätte bei Bauausführungen ist hier nicht vor
g sehen. Bei gewerblichen Unternehmen sowie Handwerksbefrieben,
,die betrieben werden von registrierten KauJleuten mit einem Umsatz
vOn mehr als 100000 Zloty, beträgt der Grundb-etrag in allen Orts

klassen 300 Zlofy pro Jahr und bei einem Jahresumsatz VOn unter
100000 Zlofy gesfaffelt nach Ortsklasse J 150 ZJoty, ortsklasse !I 120
Zlol , Ortsklasse 111 80 Zloty und Orlsklasse !V 40 Zloty. (Zur Klasse I
ge-h rt Warschau, ZUr Klasse jJ die Städte Tschenstochau, Krakau und
Lub!rn, zur Klasse 1II alfe Stadlgemeinden, zur Klasse- !V alle Land
gemeinden.)

Die 5 te u   r wird in Höhe von 200 v. H. vorstehender Grundbeträge
von er zustand1gen GemeindevelWallung (Sitz' der Filiale, Sitz des
Bauburos ma .ge end)erhoben  Sie setzt die Sieuer fest und händigt
dem Steuerpflichtigen gegen Zahlung eine Gewerbe leuerkarte aus,
. Hiermit im  usammenha;lg seien auch die ü br ig e n s f e u e r

lichen  f"stl mungen ..kurz erörtert. Da das Generargouve _
nement eigene Fmanzhoheit besitzt, ist grundsäfzlich alles im General
gouvernement zu versteuern, was im Generalgouvernement verdient
b ,:". um?Jeseiz   ird. Fur die Ein k ü n f 1 e und Ums ätz e eines
:Ihalbe!rlebes Isf der für den Sitz des Filia!befriebes zuständige Finanz
Inspekteur ma gebend. Hat jedoch eine deul$che Baufirma nur eine
BausteIJe im Genera!gouvernement, so hat die Versleuerung entspre
c.hend dem be.eils oben erwähnlen g 16 Abs, II Ziffer 2 d;s Sfeuer
onp .ssu.ngsge efze  bei dem für die Lage der Bausle!!e (BetriebsstäHe)
zusfancllgen Fm::nzlnspekle.ur zu erfolgen.

. Bezüg!ich des !:1ha!fs des Ein kom m e n s t e u erg e s e j z: es de.
Hohe de.r S:;uersähe US'N. geben die zustä"digen Fi'1önzkassen 'Aus
kunff. DIe .Iur 194  gültigen Sätze sind auf. Steuerlabeflen verzeichnet
und zwar emmal dIe Sätze de, allgemeinen Einkommensteuer anderer
seits die Prozents.ätze der Einkommensleuer von Dienstgehä!te:n {Sfeuer
bzug vom  rb.ells!ohn} und ferner die Sätze bei mona!lichen, wöchenf
hchen und taghchen Loh<1nihlungen. Die Lohns!euedabe1le gilt ]edig
lich für Einkommen bis 7200 Zloty jährlich.
. Bezüglich d.::  U m. s atz s t e u e r sei darauf hingawiesen, da  auch

hIer Auskunft uber Emzelheiten vom zuständigen Finanzimpekieur er
teil! wird. ?ie innerhalb des Generalgouvernements getätigten Leis!-un
gen und Lieferungen des B3.ugewerbes sind in Höhe von 2,1 v. H. zu
versteuern, wobei Vorauszahlungen jeweils bis 25. eines Monais zu ent
richten sind. Zusfändlg hierfür isi die Fina.nzkasse des B::ubüros bzw.
Filialsilzes.

Erwähnt sei noch, da  in der Siebenten Durchführungsverordnuna zur
Verordnung vom 17.11.1939 über Sieuerrechf und Steuerverwaftung
vom 30,7.1940 eine Ergänzung der bis -dello gü!Hgen Steuergesefz
ge :)1J g erschienen ist, die die vorläufige Veranlagung des Steuer
pflichtigen, das Rech i s mit te I ver fa h re n in St eu ers a ch e n
und das Rechfsmitle!vcrfahren in S t e u er s t ra f s a ch e n regeft.

Genau so wich Hg wie die Kenntnis der steuerlichen Bestimmungen
ist für den 8aubefrieb die Kenntnis der ma gebenden So z i a I ver
s i eh e run 9 sv 0 r s eh r i f t e n. Hierbei ist die Lage der polnischen
Beschäftigten völlig klar und bedarf keiner näheren Erörterung. Da
gegen ist durch die "Verordnung über die Sozialversicherung de  deut
schen Slaaisangehörigen im Genera!gouverneme.ni für d:e besetzte.n
polnischen Gebiete" ein Gesetz unter dem 7.6.1940 (Reid1sgesr=hbl.
Teil I, Nr,113) veröffentlicht worden, das Einzelheiten über die Ver
sicherung deutscher Arbeiter er;thäH. Mi! der Sekannimac.hung betref
lend "Die Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung der im Ge
neralgouvarnemeM beschäftigten Arbeiter und AngesteHten deutscher
Staatsi;lnge.hörigkeit", die vom Generalgouvernement unter dem 5.9.
1940 erlassen wurde, isi obige Verordnung des näheren erläutert worden.

Trager der deutschen Kr an k e n ver sich e run 9 im Ger,er<'l!
gouvernement ist vom 1. Mai 1940 ab grundsätzlic.h die AOK.-Katto
witz-Sektion Krakau. AUe im Gouvernement beschäftigl£-n deuischen
Arbeiter sind dorf versichert. Es empfiehH sich, das Merkblall de.r Sek
tion Kraka'u der 'AOK.-Kaffowitz "Ober die BeHragsberechnung zur
Krankenversicherung nach dem wirklichen Arbeitsverdiensf" sowie die
Krankenkassentabelle, ferner das Merkblatt niJber die Gewährung von
Kassenleistungen" urtd schJie !ich den "Ausweis für die Iilanspruchnahme
von FamilienhiJf.sleistungen", zu beschaffen. Hier sei nUr kurz erwähnt,
dai) der Beiirag zur Krankenversicherung 5 v. H. des Bruttolohnes be
trägt, (Be-itragsteilung Y3 zu % wie im Deulschen Reich.) Ein Entgelt
über 10 RM kalendertäg!ich, 70 RM wöchentlich oder 300 RM monat
lich bleibt bezüglich der Krankenversicherung au er Ansatz.

Es sei darauf hingewiesen, da ' die im Generalgouvernement be
schäftig!en deulschen Staafsangehörigen ni ch I der Ar bei t s los e n
ver s i c.h er u n 9 unterliegen.

Versicherungsträger für die im Generalgouvernement beschäfligten
Arbej!er deutsdler staatsangehörigkeit ist bezüglich der I n val i d e 1'1 
ver s i cil er II n g die LaltdesversicherungsanstaH Mark B,andenburg in
BeriinW62, Keiihs!ra e30. In ,der Angeslellterversicherung
ist 0S die ReichsversicheTlmgsansfaJl für Angsste!He in. Berlin-Wilmers
dorf, RuhrsirafJe 2. AusgabesieJien für di,e 0 u i t tun 9 s kar fe n de
!nvalidenversicherung und /l'lr die OuiHungskarlen der Angeslel!ten
versiche ung s'ind alle im Reic.hsgebiet für die Ausgabe dieser Karten zu
ständigen S1e/Jen, auljerdem die Distrikischefs in Krakau, Warschau, Ra-
dom und lub!in. DiE! Bei f ra 9 sm ar k e nzur !nvaliden- und :\t1ge
slelHenversicherung werden durch die VermiiHung der Deutschen Pos:
Osten bezogen. Es würde zu weit führen, an dieser Sfelle die einzelnen
Beifragsk!assen sowie-dje Höhe der Versicherungsbeiträge bei der In
validenversicherung blW, AngesteJ!fenversicherung zu behandeln. Es
wird empfohlen, sidl die Bekanntmac.hung vom 5.9. 1940 zu verschaffen.

Die Vorschriffen der Re i ch s - U n fa J I ver sich e run 9 geHen für
deutsche Staals.angehörige dann, wenn. der im Generalgouvernement
für ,die beselzten polnischen Gebiete gelegene Behieb oder Betriebs
teil, in dem die Beschäffigung ausgeübt wird, zu e:nem Ur:.Jarnehmel)
gehört, das seinen Silz ,im Reichsgebiet hat. Die ReichsunfaJ!versiche
run'9 wird sodann durch den Versicherungshäger durd)geflihd, bei dem



d r am  i,tz, des Unternehmens im Reich gelegene Betrieb versichert ist.
Dies würde also entweder die Ba ,u,g e W,e r k s- B e ru f s 9 e,n 0 s s e n
sch f t oder die Tie Iba u b e ru f s ge n 0 ss e n scha ft sein.

Hi rmit im Zus<1mmenhang sei empfohlen, da  BaugesmäHe, die im
Gouvernemenf ,sa'Uarb:::iten übernehmen, die Möglichkeit der Ausdeh
nungvon Pe rs'o n e n M .u n cl S ach ver s'i ch e'nun g e   (HaHpf!ichi
versicherung) usw. prüfen, damit auch dortige Schadensfalle verslchc
rungsmä!,ig gedeckt werden.

Be'im Mi e t e n ein e s Bau b ü r 0 s wird im übrigen auch aui die
"Verordnung ÜbGr d;e zwangsweise Bewirtschaftung von We>hnräumen
im, Genera!gouvernement n vom24. 9. 1940 Rücksicht genammen werden
müssen. Für .die' Bewirtschaftung von Wohnungen, Dienst- oder Ge
schäHsräumen und Unterkünften a])er Art ist am Sitz eines Sfadthaupt
manns oder Kreishauptmanns ein Wo h nun 9 sa mt eingerichtet, das
für ,die ZuteiJung,dieser Räume aussch1ief,lich zuständig ist. Der L. iter
des Wohnungsamies kann für den Abschlu :neu r Mi e t ver t rd g e
dieZmtimmung des Wohnungsamles 'Vorsch,e-iben. Hiermit im Zusam M
menhang steht die "Verordnung über Räumungsfristen n , .die am 4.10.
1940 erschienen ist. Es 'Würde zu weil führen, hier Einzelheiten i.iber
diese wesentlichen Bestimmungen zu veröffentlichen.

B8kanT1tlich verursacM die Tr-ansportfrage .bei Bauarbei
te n im Generalgouvernement mitunter einige Schwierigkeiten, d?nen
die "Vero dnung über die. VerplJichtung der Fuhrhalter ,und bäuerlichen
Fuhrwerksbesitzer zu Gespanndiensten" vom 23.1.1940 steuern will.
N=ch ihr unterliegen sämtliche im Generalgouvernement befindlichan
Fuhrha1ter und bäuerlicheil Fuhrwerksbesilzerder Ö 11 e n t I i ch e n
Ge s pan n die n s i p f I ich 1. Die VerpfIichjung zur Leistung von
Gsspanndiensten umfa t die Gestellung verwendungsfähiger Pferde
I?espannter F,uh werke e'insch!ie lich der Personen, die zum ,Führen ' er
Gespanne sowie zum Beladen und Abladen .der Fuhrwerke erfo derJlch
sind. Die E n t loh nun 9 der Gespann-Dienstverpflichtefen erfolgt
nach Richtlinien des Chefs des Distrikts in Anlehnung an die vor dem
1.9.1939 für ,die Leis ung gleicher oder ähnlicher Gespanndienste ge
zahlten Lohnsätze. Nahezu bei allen öffentlichen Hi;luarbeiten kann
seitens der vergebenden SIeHe zu derartigen Gespanndiensten aufgerufe.n werden. .

Zum Schlu  sei bezüglich der RohsfoHbewirtschaft,ung
Eis e n noch kurz aul die  Anordnung Nr.2 der Bewirfscha/tungssrellen
fur. Eisen und Stahl im Generalgouvernement" vom 1.9.1940 hinge
,wJe en. Sie behandelt .HersfeJlungs- und VerwendungsvorschrHfen ,für
Erzeuanisse der Eisen- und Stahl-schaffenden und verbra,uchenden In
du.stri . Es sei hierbei besonders au! die Verwendungsbeschränkungen
gewiiser Erzeugnisse hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht, dar;
in eine.m als AnlO1ge beigefügten Katalog die Gegenstände verzeichnet
sind, -deren Herstellung alus -Eisen und Stahl jeder Arl verboten ist.
Diese Anlage bela!,t sich bc sonder!> mit Ausrüstungsgegenständen und
Bauteilen -für Kanalisation, Sfral,en und Wege sowie Bauwerken, Bau
werksteilen ,und Einfriedigungen .und schlief}!ich Verwendungsbcschräl'
kungenfur AbHuf}rohre aus Eisen, Stahl uod .Eisenbeton.

Aufgabe vorstehender Veröffentlichung ist, den Baugeschäften, die
BJuarbeiten im Generalgouvernement be(ei!s durchführen oder zukünf
tig durchführen wollen, zu zeigen, welche rechtlichen Bestimmungen bei
Ausführung einschlägiger Arbeiten beachtet werden müssen. Daf} im
Rahmen eines derartig k'urzen Zeitungsartikels alle Gesetze und Verord
nungen nicht ausführlich und erschöpfend behandelt werden können,
liegt auf der H3nd. Demgegenüber ,dürfte jedoch ,der Zweck dieses
Artikels, die Bauunternehmer mit den marygebenden SoziajM, Steuer
un,d Wirlschaftsgesetzen (die d e v i sen rech tl ich e n Be s tim M
m u n gen werden in einem späteren Artikel behande!t) bekannt zu
machen, erre'icht worden sein.

1!il1!i\1! i!\äffe  i@ lmimulllJl\IfID IIi1W\1WOl!lII!im\I Mmud Um
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Der Reichsarbdisminister kann gemä  Artikel II! des Gesetzes VOlT'

18. April 1936 (RGBI.I) bestimmen, dary in einer Gemeinde die Um M
wandlung von Wohnungen.in Räume anderer Art, z. B. Fabrikräume.
Werkstalten, Diensträume oder Geschäfts äume oder in Räume anderer
Art der Genehmigung der Gelneincle bedarf. Bisher sind ze'hn derOJrtige
UmwB!l,dlungsverbote erlassen worden. Hiernach ka.nn u. a. die Gene,h M
migung mit der AufJage gegeben werden, da  für den beanspruchten
Raum neuer Wohnraum geschailen oder der Gemeinde ein entspre N
chender G.:ddb€1rag bezahlt wind. Eine Umwandlung im Sinne ,der Ver
botsverordl1ung liegt auch Vor, wenn Wohnungen ohne bauliche Än
derungen tur andere als Wohnz\:,>,ecke verwendet werden.

Der Suchbearbei!er im Reichsarbeitsminisrerium hat zu dem UmwandM
lungsverbot in ausfuhrJicher, ,klarstellender. Weise beachtliche Ausfüh M
lungen gemach!, die' im ReichsarbeihblaH 1940 NI". 15 ZUll1 Abdruck
gekommen sind. Hielin wil'd darauf hingewiesen, dar, es in der Regel
darauf. ankommen wird, oda  eine Wohnung ihren Chcrakler ab D3lJer
wohnung behält oder in ihrer.; Gesam}heil anderen' alsWohnungsM
zwecken nutzbar -gemacht wird. "Ats Wohnung" im Smne von Artike! 111
des Gesetzes ist nach dieser VoraU5setzljng eine abgeschlos,sene sel,bN
ständige Wohnung, nichl also der einzelne Wohnraum zu verstehen.
Auf die ErhaJt-ung dieser M2hrzahl von Wohnräumen, ,die von anderen
.räumlkh und wirt,schaftlicn getrennt sind und  n ,denen ein selbständiger
Haushalt geJührt werden kann, ist es im Gegensatz zu der weitergehen N
den Fassung ,des früheren Wohnungsmangelgesefzes abgeslelJl worden.

. Diese Auffassung entspricht den Bedürfnissen der Wirtscha'fI. Wenn
beispielswe,ise in der Zeit ausreichenden Geschäftsraumangebots ein
Laden mif e.nschjie endem Raum vermietet wurde mit der Zustimmung,

diesen e,jnzelnen Raum als Wohnraum herzurichten, diese bei'denGe M
si::häftsräume jelztaber wiederum von dem ,früheren Geschäftsinhaber
wr ErweitE:tung' seiner Räumlichkeiten selbst benötigt we den, 'So ,kann
hiernach ,das Umwandlungsverbof keine Anwendung finden. Wollte in
einem derariigen .falle die Gemeinde die Wic,derverwendung dieses
einzelnen 'Wohnraumes zu Geschäftszwecken von der Zahlung eines
Geldbelrages ZUr 'Herstellung eines. entsprechenden ,Ersafzraumes abM
hängi,g machen, so ist eine rechtliche Grundlage hierfür demnach nicht
gcgG'ben. Da inZiwischen der M'ieierschu+Z auf .alle MietsverhäHnis.sG
ausge-dehnt ist, kommI. eine Kt'mdig.ung nur dann in Betracht, wenn .die
Miefsräume . für kriegswichtige Zwecke benötigt werden. (VO. vom
5. September 1939 _RGBI. S. 1670).

Ist dieser Tatbestand durch eine Bescheinigung .der zuständigen Be
hörde (vgl. A!I,gemeine Verfügung des Reichsministers der Justiz vorn
2. Januar 1940) erwiesen, so ka'nn auf Antrag des Vermieters das Miet
verhäJlnis mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden.

Nach der Räumung kann alsdann der Vermieter den einzelnen
Wohnraum,.. der zu einem Laden gehört, ohne jede weitere Verhin M
derung für Geschäftszwecke in .Anspruch nehmen.Cr. L e h man", Liegnitz.

Re  $.e\\!1!1)1i!\

.l!Ia..a..slüh'''''!!Ie". als Belriebsslälte
BetriebsstäUc im Sinn der ,sfeuergese,tze isi jede ,fes.fe örHkhe An

lage oder Einrichtung, die der Ausübung 'CIes Betriebes eines sfehenden
Gewerbes dient. Nach   16 Absah 2 Zjffer 3 des Steueranpassungs.
gesetzes geIten als ,Bi::triebsstätten auch Bau aus f ü h run g e 11, ,deren
Dauer zwöH MonMe Überstiegen hat oder voraussichtlich übersteigen
wird.

In einem Urteil vom 2.7.1940 - Band 49 amtJ.SammJ. Seite 56
bela!}t sich der Reichsfinanzhof mit der Frage, wann Mon tag c
ar bei I e n als  Bauausfthrungenn im Sinn der obigen Vorschrift an
zuse-hen $'ind. Eine AG. hatte in den Jahren 1937 und 1938 elektrotech
nische M:'\schinen und Apparate ge!iefer!. Die Moniagearbeilen haben
sich von August 1937 bis Oktober 1939 hingezogen. Zum Teil waren
mit der Montage auch Bauarbeiten verbunden, so z. B. die ,Aus.führung
einer Fre'iluitschaltanlage nebst Umformern. Im Rahmen dieser Aufträge
wurde vom Juli 1937 bis Mai 193B am ort der Montage ein besonderes
B-aubüro unterhalten. Im Ma!i 1938 wu de ,das .ß<'!ubüro aufgelöst.
Später wurden nur noch technische Verbesserungen an .den gelieferlen
Anlagen angebracht und kleinere neue Aufträge ausgeführt, die zwar
die ständige Anwesenheit einiger Arbeitskräfte, aber nicht mehr die
Unterhaltung irgendwe!cher Betriebseinrichtungen von seiten der AG.
erforderlich machte,n.

Nach den Ausführungen des Reichsfinanzhof5 .kann die Zusammen M
setzung un,d Aufstellung besfellter Maschinen und ,Apparate im Behieb
des Auftraggebers grundsätzlich auch dann ni ch I als "Bauausführung"
angesprochen werden, wenn -die Gegenstände mit dem Grund und
Boden fest verbunden werden. Solche Montagea beiten begrün.den
daher auch bei überschreitung der Frist von zwölf Monaten keine ,se
friebsstäHe des lieferers sm IBetriebsorl des Besle!Jers im Sinn des   16
des StAnpG. In derartigen Fällen ist eine Betriebsstätte nur dann ge
geben, wenn mit der Maschinenmontage ausgesprochene Bauarbeiten
verbunden sind. Diese Voraussetzung war im vorliegendM Fa!! nur bei
einem TeH der Arbeiten gegeben und ist im Lauf des Monats Mai 1938
forfgef-allen. Das Lieferwerk war ,daher mit Ablauf des Monats M.:'\i
1938 von ,der Gewerbesteuer frehustelJen (g 226 Absatz 3 der Reichsabgabenordnung). Ma.
WIJI:"blJl:.e!fb

- 
Sleyr {Oberdonaul. 0 b e r s ch u I e und Ge s tal tun g ,des an

liegenden Gel ä n des. In dem 'von der Sla,dl Stayr ausgeschrtebenen
städtebaulichen Wettbewerb, der einen BebaUungsplan fÜr eine Erwei M
terunq der Stadt Steyr auf der dicht über dem alten Sfeyr gelegenen
Hochfläche am Ennsknie vorsah, wobei als Krönung der Stadt ein Gym
nasi,um Lmd ein Feiersaalbau z;u entwerfen waren, ist nunmehr die 'Ent
scheidung gefallen. Üa,> Preisgericht, dem afs .Fachpreisrichter Reichs
baurat Professor Roderich Fick, München, und Professor Alex1'!nder
Papp, W.ien, angehörten, hat den ersten Preis dem Archit€kten Wi1helmS p in dIe r, .München, zuerkannt. Do.

B\!I!li:hbe$lJlI'l!1:ehM\!I!@j 1i!\ . , ",
Die Preisvorsch,iflen im Baugewerbe. Textausgabe mil einer Einleiiung

von Ministerialrat B. Bauch. 1940. Grö e 12,5X1B cm. 212 Seiten.
VerlagsgeseHschalt OHo £Isner, BerHn SW 68, Oraniemira e 140/42.
Preiskarl. 2,BO RM.

Die vorliegende h,mdliche Textausgabe der Preisvorsch,ifte,o im BauM
gewerbe wird durch grundlegende Ausführungen zu den ,einzelnen
Verordn,ungen, ,die 'sich an ,die PreishHdung im Baugewerbe wenden,
eingel'eitef. Ministerialrat Bau ch ist durch seine bedeutsamen AUsfüh
rung€n zum Baupreisbildl:ngsrecht, ars besonderer, VOin Amts wege,n mit
der Materie befaf,ter Sachkenner bekannt. ,Es isi unumgänglich not N
wendig, den gesamten Rechtsstoff zur Preisermittlung für Bauleisrungen
jederzeit grilibereit in jedem BaÜbejdebe zu haben. Auf die AnschafN
fung dieser Textausgabe kann desh31b nicht verzichtei werde.n.

Dr. Re u / e r.
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Die 11. Hllizlagul1g 11140 in Derl!1i Reichsgebiet vod.andcncn Sc1tädcn nOlwendig"n Aui",endu"""n '"erlangI
Am 29. und 30. NoveHlber fand. wie schon seit acht Jahren. wClIige    I t:    ; i    md:ßn 1 ;    g1 11;eÖr ;  T    r:1URaa   e td:s  ! ;l eJ;  :

Wochel1. v   der Jahreswende, im Ingenieurhaus Berlin die 9.liolztagung plan::-s ertedten Forschungsauftrages führt die werkstoffbiOlogische r ach
statt. DJC lagung wurde vom Fachausschl.1ß fUf Iiolzfragen beim Verein ab,tellung des Staatlichen 1\1ateriaJprüfungsaJlltes Ber1in-DahJern lilJ1fanK
dentscher Ingenieure und Deulschen Forstvcrcitl veranstaltet und von über re  he Untersuchungen vor allem auf dem Gebiet der Hal1sbockmfttel
700 Männern der liolztechnik, der fiolzwirtschaft, der fiolzwisseIlschaft prufung: aus. Im Rahmen der kurze  zur Verfügung stehenden Zeit zeigteund der }-'orstverwaltung besucht. der Vortragende. weJche .Erkenntmsse sich hinsichtlich des genannten
,. Generalf?fstmeister Sta tssekretär Alp e r s eröffnete die Tagung und Themas aus den durchgefü.hrten Untersuchungen ergeben l1nd wie sie .g-e
1l1hrte u. a. wI.2;endcs a11S: Schon aus der Vortragsfolgc hißt sIch ersehen. ,vonne  wurde. Das entWIckelte Verfahren Zur Prüfung der iilsektCIltöden
welche :Fortschritte der :Far.:hausschuß für lIolzfragen in seinen Arbeiten  en vVlrk ng von fIolzschutzrniteln ermöglicht einen zahJenmäßigen, \\.cirk
seit der Tagung vor drei lallren erreicht hat. Die damals erörterten Pro- hch zutr ffenden Vergleich. Zahlreiche Schutzstoffe sind bereits nach die
blemc sind inzwischen zu einem guten Teil gelöst worden. Neue größere sem Vertahren geprüft worden. Die gegenüber Hattsbock- und Anobien
müssen gelüst werden. Der \VCg, der von ihnen eingescl1lagen wurde, um Larve  kennzeichnenden Gift'\verte der bisher von der Arbeitsgemeinschaft
die Ihnen gestellten Aufgaben zu meistern, hat Siell als richtig envicscn. zur f rdcrullJ<; dcr Iiausbockkärerbekämpruug zugelassenen Schutzs tor[c
Von verschiedenen Seiten ist angeregt worden, die deutsche Forschung und dIe einer ReIhe chemischer Grundstoffe wurden erstmali'" bekannt
straffer als bisher zu organisieren. Ivlan kann sich der Berechtigung dieser gegel?en. Da die Gift- bz\\r. Schutzwirkung der l\littel gegen holz
forderung JÜcht verschließen. Allein, ich verkenne nicht die Schwierlg- zerstorende Insekten auf recht verschiedene Weise zustandekommt '....ird
I(eiten, die zum Teil auf der mannigfachen Verwendbarkeit und der ständi- im Staatlichen l\{atcrialpriHungsamt die zuerst genannte Prürart zur 'ßeur
?;en NcubiJduny: von Anwendungsgebieten des Roh- tmd 'Werkstoffes I-Iolz tei)un!f de  b_  lo.g!schen \Virkung noch durch eine Reihe anderer ergänzt.
beruhen. Auf die Tradition des :Fachausschusses für fiolzfragen ist, wenn \Vlchng hlennT Ist auch die Bestimmung der Eindringtiefe und eirter etwa
es demnächst gilt, zum Zwecke der Leistungssteigerung die deutsche liolz- vorhanden n Fähigkeit in Gas- oder DampfIorrn zn wirken, ferner die Ver
forschunJ<; nach größeren Gesichtspunkten einheitlich aus:luriclrlell, zur dunstbarkcIt der j\Uttel iln Hinblick auf ihre Dauendrkung. Hi1Jge\Ylesen
\Veiterführung seiner bisherigen anerkennenswerten Beiträge zur :För- wurde auch auf neue im Staatlichen i\lateriaiprüfullKsamt durchgeiührtc
derung unseres Wissens über zweckmäßige tlolzvenvendung und tloIzver- Untersucbungen. die den bisher ganzli;;h unberücksichtigten EinIi,[ß der
'\vertung auch in Zukunft keinesfalls zu verzichten. Dabei wird auclr der Schutzstoffe auf Eiablage und Eientwicklung- des Iiausbockkäfers und die
kommenden Entwicklung auf dem europäischen liolzmarkt volle Beacli- 'Wirkung als Berührul1Ks- und Atmungsdft auf die noch nicht in das Bolz
tung zu schenken sein. Dieser wird in Zukunft ein festes Gefüge erhalten, eingehohrten :EiJarven betreffen. Die planmäßigen und neuartigen linter
das nicht mehr durch Zufälligkeiten koniunldurellcr SChwaJlkungen gestört .sucllUng n d s Amtes haben nicht nur zu einer weitgehenden Klarutrg; der
wird. Bei einer nach Grundsätzen wirtschaftlicher Vernunft vorzuDchmen- Schu[zlmttcltrage, SOlIderD aIlch znr t:ntdeekung zweier neuer gegenl1aus
den Verteilung der tIolzerzeuQ;ung aus den Überschußiändern nach den bock und Anobien sehr wirksamer Schutzstoffe geführt.
zweckmäßigsten Orten des Verbrauches werden auch dfe :Ergebnisse der Ing. Sc h leu ß ne r, \Vien. sprach Über
ForsclruIJg eingescbaltet ,verden miis en, l1I1! bei der Verwc.ndullg un eres b"eckmiißig:e Slapcluug für Ilatürlichc Trocknun<r.

.  : I  fg g  ,ud    Z ;k  rte o  c  :I I:I I(i bie ud  Zl  l:teel  h..d   illfolge der i mer kürzer '\'  rdetrden .Zeitspam e, di . zWisch n Erzeu£:ung
lösen Sllld, wird es mehr als bisher darauf ankommen, gesicherte for- und Ve.:arbeltung des Sl:hnnthoIzes hegt.  .ew! rtt eile tiolztrocknung. im
schungsergebnisse schnel1stens in die Praxis zu überführen. Vieles ,vird mer große. e .Bedeutung. Den fragen d.er kun.stlichen Tr9c1cntalg \\ uTae in
sich schon auf dem Wege der Aufklärung und Werbung erreichen lassen. l tzter Zelt nn Faehaus ch.:tß. auch e.ntsprecf:ellde Aunnerksumke!t .>;c
Manches wird durch die zuständigen BehMdeJ1 angeordnet werden miissen. 'V.I met. D.  abe  .I11e1tgcllHm!3Ig defz It und !n absel;bar:.r ?uk!1I1!t   der
Wie auf diesem Gebiet werde ich mich in iedem anderen .fall für eine Ver- weItaus großte 1e11 des   hmttho!zes lI!lrIlCr ':'le er au! !!.atl:rhchem \V .&"e
wirkIichung der von Ihnen gewomlelIen .Erkenntnisse auch iibcraH dort ein-  etrocknet werden ml .ß. 1st  .s. notwendIg, aUl:1! (lIe Vcrha!tmsse der m;.-t;lr
setzen, wo sich die Probleme der Gestaltung des Roh- und Werkstoffes 1I 7 hen Tr?chnung zu IIbe pruren. .Be!landelt wurden an liand yon LIC,!_lt
Ho1z mit den Leistungsmögliehkeitell einer natl1rg:cmäBen \ValdwirtschaH  lldern,  Ie  us langer Ertal1rttnJ:!:. sIch ergebell .en Gruudregehl der IJ<ltuP
berÜhren. Auch in Zukunft wird der deutsche Wald bei der notwendigen hchen 1 r ckntlng l111d der dannt  lls<II!11ncl1jlan enden, ?tapelarten. :Es
VersOrglll1g unserer Kriegswirtschaft, aher auch bei den zweiicllos erwacl1- '\"1Irden dlc Prob! me der Ballholztrock.nLr lg I?rortert.. 1 r?ck mneU.lOde!t
senden Anforderungen unmittelbar naeh Krieo-sschluß. \\.eiterlrin zum d : ,?stmark gezel t, ...-or allen: aber at(  dIe ,"NOh\-elld] keIt lungewIeseu.
'Wohle der Allgemeinheit Opfer bringen nHlssen  Es ist die Auigabe des  nog"hrch t der Ge.gelJ'\' rt :tu dlell n. DIe wlIn. d e!l Werteli M ßna!1T !e1t
R.eichsforstmeisters, bei der Iiolzvenvendung die Belieferung der einzelnen z   r   er besserung der _!.I1 den BetncL:cH no h 'Ie! ?-ch m ngelha ten "\ er
Wirtschaftsgebiete genau zu iiberprüf,en und daftir Zll SOrgeI , daß der Roh  lIalt lsse wl nlen  Ilger lhr:. nnd praktl:Sc!w Vorschlage zu rhrer wirksamenstoff liolz in dem Umfange zur VerfLigtll1g g-estellt wird, der eil1em \"on Ergauzltlig ""emacl1t. Üb l .,
ihm anerkannten Bedarfe entspricht. utn einen sachdicllJic]ien uud spar- Kamrnertrocknuug uu tlandwerksbetncb. \\erhstatlscl1aukeI.sonuen Verbrauch zu sicl1ern. kiillstJieh bcliiHete tHinge

Nachstehend bringen wir einige Atlsziige aus den zahlreidJc!1 fach\'or- sprach Ur.-Iug. .p i e s t. Br slall. Die. !wndwerkliL:he Bc ricbsfo.rnt. !I1
trägen über die im Vordergrund stehenden Probleme der deutsdlCil liolz- welcher der kie1l1ere uud IJnttlere Bctneh \.orherrsclleud 1st, zwmgt mwirtschaft. Über den :Fragen dt;:r kÜnstlichen Trocknung ,-on Holz zu besonderen Uber

Einfluß des FäUens und der Abfuhr aui die Güte des flolzes  1;:  ; f{ !1te i : :f le li   ai{;!'   ts !     i    .   t. K! .i I    } fii     r e _i l rI
snracil Prof. Dr.-Ing. E.li. .M a y e r - W e & e! i tI, lialHl.-Jl.1Ündeu. Der Linie eine entsprechende Schulung ubcr die Onmdbegriffe der TrocknLtn .
Pflege des fiolzcs im Walde kommt .l':roße BedenttHlg zu. Das Auftreten Das TischlerhalIdwerk hat ais erste!' größercr Berufsstand eine etwa Be
von Verfärbungen und Zerstörungen dnrch Pilze, Rißbildu1!g, Käferbefall bis 100000 Betriebe umfassende Scl1uiung'sakÜoH durchgeführt, die als Er
l1. a. lll. sind SChädigungen, welche die GÜte des eingeschlagenen Iiolzes gebnis eitle stärldig steigende Zahl von Trockenkammern in tiandwerks
wÜhrend des Lagerns im 'Na1de bedrohelI. Das Auftrcteu und die Größe betrieben zeitigte. VerslIche. uniiol"llle LÖ'illl1gen f[ir den Kanuneraulba!i
der Schaden hängt vom Stmldort, der Witterung, der Pällzcit. dem Aus- iU schaffen, waren ohne Erfolg, weil jeder Betrieb eine ränmliche t\1]d
trocknU11gSgang und audercn t'aktorcn ab. Auf Grund deI" Zusall1U1C11häJlge \värmetechnische Anpassung der Ka!l1!1!er nötig mach . AÜs yielfachen
kännel! Richtlinien abgeleitet ,yerden, wie einzelne Gruppen von Ruhholz- ßetriebsberatungen zeichnen sich ganz bestiwmte tecl1!!Jschc fordefllngcn
sorten zur :Erhaltung: der lio!zgÜte am besten zu belIandeIn sind. Auch für den Bau von Kleinkammern ab, die an delI wesentlichen .t\lcrkma!en.
wird das durch zunehmende Motorisierung der liolzabfuhr bcdingte Zu- nämlich Beheizl!ugsart, Größe. Aufbalt der Kammer. Lu[tf[ihnllli; und Be
sammcl1ziehen der tlölzer an Sammelplätze im Walde die Pflege des Roll  lUfhlllgsart edälltert werdelI. In dem Bestreben, alle l.\'iög1ichkeiten einer
holzes in der Zeit zwischen Einschlag Itt1d Abfuhr erleichtern. Das Thel11a schnellen Trocknl!lIg- ulId damit spar<;amen Ven\-endllng. des Holzes Z1

Bausto e und SchwamUlbela. l bei Wohnhäusern. l'  ]  f  t  r   I   tI  r  : I  ti  I\ I z  , i  i I\.  (; I tSe ld      m! \   l ;
behandeIte Dr. habIl.   y c h a, liann.-MI!I1den. Das Bauholz wird zu- sieb auf die SchaukeltrocktIung im beheizten Werkstattraul1t lnld auf die
meist keiner tiefgreifendcn Vergütungsbehandlung unterzogcn. E  lUUß Verbesserung der il11 Tisehlerlmmlwerk altbewährten Hän.-;c erstreckten.
daher als ein Stück der belebten Natur betrachtet \v:erden, was ne1fach Hier kOImten hmsichtlich der SchankeJtrocknut\g (Schaukeln im R,:unuJ
vergessen wird. U!Iter "natii lichen Yerhält isselI'. wIrd das tote  olz   in großen Zlig:en die VersÜchc von E g n er besUHigt gerIlnden ,verdet!.
vorwiegend von PIlzen - wieder blS zu semen Aschenbestandtelleu <!-b- Danaclt ist die SchaukeltrocknuIJß wirtschafthch einsetzbar für das t:ie(
gebaut. Der Grad dieses Abbaues hängt nicht nur von lIer .t7-rt der sl.ch untertrockneu von sehr nassem rriscllholz bis etwa itl das Gebiet t e$
einstellenden Pilze, . on ern auc!I von den besolld ren sonstlge!.l.  edlll- fasersättigungspunttes. In der \Verkstatt können die Trockrnwgsbedm
gungen ab, die das UPpIge. Gedethen der fiolzze.rstore.r erst ennoghcheu. gU'ngen beim Schaukeln wegeIl des notwendigen zusätzlichen Lu!twel..:hse!s
Die schwanlluförderude WIrkung des Wassers t   seIt Iang-em. bekai:ut. und vVänl1eauIwands nicht so "\virtschaftlic_h gestaltet werden, ,daß die
Andere :Eil1iltisse auf das Wachstum der tlolzzerstorer wurden bl:her \'lel- Schaukeltroc!mung einem Vergleich mit einer Trockenkammer sw_ndbÜlL
fach übersehen oder in ihren Ursachen doch nicht erkannt. So spJelenu. a. Al1ssichtsreicll sind hingegen die Bewüllt1l1gCIl. dllrch bessere Ausl)!!duug:
Nährsalze 11!1d Vitamine eine große Rolle. ü er nenere U.ntersnchungen dersogel1annten Jiolzhäm;:e iu der .Wcrkstatt den Trocknungsprozeß vorn
auf diesem Gebiet und auch über die .yVa sertrages?1l benchtet WerdeJI, lufttrockcllen bis zunt"tischlertrockel1cn" Zustand des Ho]zes zllbe--
d?, sich hieraus gewisse f'o1gerungen iur dIe BuupraxIs ergeben. schleunigen. Richtige FliJmmg der in der \Verkstatt  ,vangSlän1ig[l11fa le]1

Prof. Dr. 'S.c h u 1 z e, Berlin-DahJem, referierte den Wärmemengen und Beschleuniguugen des Luftwech el$ durch _An
über die Wirkungsweise von lIolzsclmtzmitteln gegen lIausbock ',:,end A lI b ll k g _k z l" tl i n n r d B es el I i l i a ft l fl I .I    I g l e 1 1 ;.o tC e I l d \  6r ,  , t:!  r .enD  r:}\\ ;I a beweisen.und Anobicll. ClUe \Ir   . < . .. ... ,,>< "'. <- .",

Es besteht kein ZweÜel mehr darÜber, dan der lIausboekkäfer als Oroß  KunstlrarzverlelmUIl CI1_]m BmJ,' .es;n  ac .,neue ell l! 1terS C :lll1g l
schädling zu betrachten ist. Schon die t!öhe der ZJ.lr Bcseitig-ung der im behandelte Dr.-Ing. habiL f-gI cr"VD1., Stuhgatt. l)er \erdl"!Jei,un". ccs
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es sich um die Lei- I ,b , ' " iter , n und Angestellten Weg,R"cIJer, Trenmmgsgelder, l . JntclktJIIfts- bz,
die Dauer des 110t- Ubernachtungsgeldcr, Kosten. der WochencndJleimfahrten, der ATl- ur
Zahl der erfordcr- Ruckreisen und dergleichen gesondert berechnet und nachgewiesen we

Hinsicht :deJlen den. Ferner 07: Stundenlohn-(Tagelohn-)Arbeiten sind nach Stunde]
an elster Stelle (Tagelo111l-)Sätzcn zu vergliten. Die Stundenlohu,(Tagelohn-)Sätz'e .sir

dIe von De. durch angemessene Zuschläge zu deli TariHöhllen zu berechnen. E
Fortschritt Wagniszuschlag darf nichtiU Ailsatz gebracht werden. Eine Erhöhung dt

bei Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Stundcnlohn-(Tagelohn
Sätze he darf der Genehmigung des"R:eichskommissars für die PreisbildU11
oder der von ihm beauftragten Stellen.

Der VoIlstäl1digkeit halber muß. erwähnt werden, daß bezjjglich dt
Lohnsätze durch die Zweite DurchfiihrUl]gsbesfinllnung zum Abschnitt I
der Kriegs\virtschaftsverordnung vom 12_ 10. 1939 der seinerzeitige RUHC
erlaß des Reichskommissars für dic Preisbildnng, NI. 16/38 vom 16.2.192
Liberholt und aufgehoben ist. Denn in der Kriegswirtschaftsverordnung i
bestimmt, daß die geltenden Löhne, Zuschläge und Zulagen oht).e Zustirr
mung der Reichstreuhänder der Arbeit \vedcr erhöht noch gesenkt werde
dürfen. Die geltenden J"öhne müssen somit Idinftig in dieser t1öhca1s f'es1
löhne weitergezahli werden. Der Reichskommissar für die Pl-eisbildun
hat gemäß S 13 der Baupreisverordl1ung- geneluuigi, daß die nach der Zwel
ieIl DurchführungsbestirnnJl1ng geltenden Löhne, soweit sie sich im Rahmc
der fiöchstlohnanordnungen der Reichstreuhänder der Arbeit halten, u.e
Preisermtttlun>r :lugrunde gelegt werden dürfeu_

Soweit neue Tarifordnungen erlassen werden, bilden die nach diese
Tarifordnungen geHenden Tariflöhne die Grundlage der PreiscnnitiluH
für neue Angebole.

Durch die Neuordnung der I.öhne im Baugewerbe, die die neuen I3e
griffs bestimmungen der kommenden Reichstarjfardnung im R.ahmen VOI
neuen BezirkstarifordrlUugen vorwegnehmen. ist der praktische Pall eine
- teilweise \veitgreiienden - ÄndenmR" der tariflich eu Bemessungsgrund
lagen der Bauarbeiterlöhne eingetreten.

forderungen stellen R.eichsb.auiormen an den lIoJzbau?
Die rAlbteilwng "Rationa1iskrunK im WohiliUngsrbau" des ArchÜekturbLiros
der DA!F. Ü1 Arbeitsgemeinschaft mit dem ;,Arbeitskreis BaugestaItung
d r Fachlgruppe ,ß,auwelSen des NSSiDT_ in ißerlin" hat in J)urchfürhnmg
von Sondera1lftragen des Reichsorgani.s r aHon.sleite1s Dr. Ley und dies
Reichsministers Dc To.dt di,e Vorbe1reimrrg und die lieraus.g.abe von>
"Reichsbauformen" bzw_ "L;1udschafbshaufo'flJ1crr" in  rbeit. Diese Bau.
formenblätter sollen KOIl' trnkÜoneJ1 VDn einzelnen 'Bauteileri, diarunter
auch zusammenhängende :BaulteHe, wie Dacher, Trepp.en, I3alkenlagen,
Dachgauben, IJ1rstaUationszeHem l1. 3. m. iiiir ei.ll engbe'g'reJllz,t'es Gebiet,
n'ämHch dien so,zialen Wolmuolgsbau a1s vorbiIdllich hiCransiStelIen. Nach
Bcwährnng in der PraxLs soHen diese ,Brät,ter ZlJ.1" Grundlage vün verbind
l cJ1en Normen dienel!. Aus dieser besonderen Betrachiun[\S'\\>!Cise heraus
erg;ebel1 iSich eine Reihe .von ProblC1J1S'tel1ullgen und Lösung.s.mb?;licI-lw
keiten, .dlc 111 deIn \lori! ag-, ,so\v.eit si'e Iff'oJlZllautei1'c betreffell, behlandelt
wurden. über das Thema
Aufgaben des Ausschusses Holzdecken beim rachausschuß für lfolzfragc1t;
sprach Prof. Dr.-lng. 5 tor t 1, Stuttgart. Der Aus&chuß fÜr Holzdccken
erblickt sleinc Aufgabe in der .ErrSohJie'Bung von MögJichkeiten zur liolz
ersparnis im Deckenbau, hauptS'ächHch im fiinblick auf das 6iedlun'gs
pro ramm f.ür die kommende Friedenszeit. Er \ViH vor altern d.ie von
Professor G r a fund Profe5'Sor Gab e r l10ch nicht Itiurekhend unter
suohten Doppel-T...JProriJe und JCastenprofile aus genag,eHen oder geJeim
ten Hölzern als DeckenhalkclI [ur den I-Iochbau, also für relativ  cringe
.Lasten, teclI!lisch-wis e1lS'chaft'l>ich rZur Reife brjm en. Dier.se Sparbalken
SiJ1d frci o'hne Lizenz hels'te'Nbar. Sei'c eignen  ich daher vorwiegend zur
Anwend;ung im Oroße!1, ncben dem zur Anwendung inl Sicdlurng\Sban vor!.
gesehenetJ Stahlsaifenbeton. DIe vom Ausschu.B mit fiilie der Deutschen
forsclJUltlgsg'emeinschaft und' mit ;Hi;!ire des Reichsforstmeisters llnLer
nommeTl'en Ver,suche ,soHen zwei Pragen klären:
1. Sparträger dllrch Leimung bzw. dmch die ein

die f[olzerspamis  1e'icllW'ertig ist und
sich bei hiilI,figen Belastungswechseln, wie sie

auf die Dauer haUen.
Die VersIJ'che sind. im Institut für Bauwesen an der MaterialDriifllngS
anstaJt 6tuttgart zur Zeit erst im Anla.n,fen. Sie werdet! zeig-cl1, wcIcher
Weg i.n der Z kun t fürr die Ho17.decken im Wolnl1mgs ' bau einzUlschllagen ist.

2.

JIIrbeilsgemeinschailen" 11011 dem Handwerks
zlIr flulliislll1!B ZII bringen

Um dem Handwerk die Beteiligun.2: an GroRaufträgen der öffentlichen
Hand zu erntöglichen, ist neben der Bildung VOn LandcsliefemngSgellCS
senschaften der verschiedenen am Liefenvesell beteiligten tlandwerks
zweige und der Gründung von Arbeitseinsatz- lUul Bauträgergese!Ischafteu
die BiIdullg- von Arbeitsgemeinschaftell im Hanclw-erk empfotden worden.
Vom Reich.sstalld des Delltschen Iiandwerks wurde dIe Btose/nire "Die
Arbeitsgemeinschaft jm Bauhandwerk" herausgegeben, in der die Richt
linien für die Tätigkeit der handwerklichen Arbeitsgemeinschafteil, ihre
steuerliche BehalldlLlug und vcrsduedene nÜnisterieJJe Erlasse über Ar
beitsgemeinschaften so\vie M!!sterverträge für Arbeitsgemeinschaften vcr
öffentlicht wUrden. Diese richtungweisende Tätigkeit des I eichsstaU(les
des Del!tsc1:1cn tIandwerks führtc zur Bildung zahlreicher Arbeitsgemein
schaften auch im handwerkllcheu Lieferwesen, die im J:il1vernehmen mit
der IIandwerksorganisatiün ZUr Erledigllng von Groß aufträgen gebildet
wi.iiden.

Neuerdings treten aber aucll viele Arbeitsgemeinschaften, die nicht die
Anerkennung der Handwerksorganisation besitzen l im Lieferwesen als Be
werber um öffentlichc Großaufträge auf. Grundsätz]ich n1uß festR"cslellt
werden, daß Arbeitsgemeinschaften. elie nicht im Einverneluoeu mit der
Jiandwerksorganisation gebildet \verden, schon bei ihrer Bildung nicht die

2    :e¥su :;n' h :eih   l  f  'fr   seOöt :  i   n   d1 e Pf    ll:J  ll\ ll
Jung und der systematische Emsatz durch die fiandwcrksorgal1isation..
Daher häufen sich die I(]agen Liber nicllt ordnungsgemäße Abwicklung der
Aufhage durch solche "wilden" Arbeitsgemeinschaften. Dies tut dcn be
währtet!, anerkannten Arbeitsgemeinschaften des Handwcrks Abbruch_
AUe handwerklichen Dienststellen haben deshalb die Pflicht, der zustän
digen Hamlwerkskam1I1er von der Bildung "wilder" Arbeitsgemeinschaften
Kenntnis zu geben, damit diese deren Auflösung bewirken kann; denn es
muß unter arlcn Umständen ver1l1iedclJ \verden. daß bewährte wirtschaft
liche Einrichtungen des Handwerks durch die Tätigkeit von Außenseite ru
in ihrem Ruf und Ansehen ge chädigt werden. Rt-L

N!llIsWiW!(lJUllgel'l!  er Tilrifllrdmmg alMf die Billlpreis
g $tilltIlDg

Lo ngestaltul1g und Kalkulation sind, wie Oberreg.-Rat Dr. Cal'l Birkcn
holz in einem Aufsatz des "Dt. Baumeister" 11/40 schreiht, zwei Momente,
die in der Praxis tagtäglich für den ]3auunternellmer eine überragende Be
deutung haben. Dieses ist besonders aus der Verordnung Über die Bau
preisbildung der BaujJreisverordnungyom 16.7.1939 zu ersehen, in der es
in: 2 heißt: Der Preisermittlung dürfen nUr in den TarifordnllUgen fest
gesetzte, zur Zeit des Preisangebotes geltende Löhne und Gehälter, Zu
lagen und ZuschJäge zugrunde gelegt wer'dcn. Von deI! Zulagen des Ab
satz 1 mÜssen bei den fü1" ein bestimlntes I3allVorhaben eingestellten AI
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Bürgschaftsgesellschaft für tlandwerkcrsiedler mbII.
Erleichtcrung der Existenzgründung

Zahlreiche selbständige Handwerker - 111 den Ostgebieten aUein zu
nächst etwa 60000 - mÜssen zur festigung; des Deutschtums und zur Ver
sorgung der Bevölkerung in den neuen Reichsgebieten und itl den neuer
Siedlungen des AJtreichs angesetzt werden. Man wird hieriür auch vielE
bisher unselbständige fiandwerker, besonders Krieg:::teHnehmer, ausw<ih
len, die mcht immer genügend Eigcnkapital mitbringen. Um ihnen dic
Exi:::tenzgründung zu erJeichtern, hat der Reichsstand des Dcutschen lIand
werks znsaOUI1cn mit der Deutschen ZentralR"enossenschaftskasse die
"HHrgschaftsgesellschaft für HaIldwcrkersiedler Gmbtl." gegründet. Diese
wird Ausfallbiirgschaftcn für Anlagekredite leisten, die die Handwerke\
für die Einriclltl111g der nenen Betriebe erhalten. Die Gesellschaft burgt fü1
25 v.H. der Kreditsummen, so daß zunächst fÜr das V1erfache der Bür.l'>
schafts summe Kredite geR"cben werden können: hierzu stehen die von deI
Deutschen Zentralgenossenschaftskasse betreuten Genossenschaftsbanke!1
bereit. Damit ist ein wichtiger Schott getan, um die große natiot!alpoliti
sehe Aufgabe der Iiandwcrkersiedlung durchzuführen und vielen Iiand
werke rn den Weg zur Selbständigh:eit zu erleichtern. Rli.
Zuschläge bei l\'ahverkehrsbeiörderungen zu besonderen BausteHen

In einer kÜrzlich an alle Prebblldul1gsstellen gerichteten IVlittcihmg
weist der Reichskommissar für die Preisbildung darallf hin, daß in dem die
Regelung- von Beförderungsleistungen für Baustellen von besonderer Be
deutung behandelnden Abschnitt der Ausfuhrungsbestimrnlll1gen zur Nah
verkehrsDreisveJ"ordnung f[jr nllr mit besol1dercr Schwierigkeit zu bewäl
tigende r'uhr1eistungen Zuschläge fÜr drei Klassen, I-lU, festgesetzt \VOi-
den sind. Ferner ist eine Sonderklasse S vorgesehe!l, fÜr die der Zuschla,
besonders von FaH zu Pali bestimmt wird. Die für die nach Teil I und ][
der Nahverkehrspreisverordnung (Tag-es- bzw. Stl1nden- und Kilometer
sätze) abzurechnenden t'l1hrleistungen zu berücksichtigenden Zuschläge
sind um Sv. tl. niedriger angesetzt als bei der Abrech11l1Og nach TeH J1l der
Nahverkehrspreis-VO. (Leistungssätze). Schließlich weist der Preiskom
missar darauf hin, daß dementsprechend auch die Zuschläge bei delI iIl die
Sünderklasse S ein.zcstuften BallstelIell festzusetzen sind, also bei der Ab
rechnung nach Teil I l!11d II unISv. Ii. niedriger als nach Teil III.

Der Schöpi r der ersten deutschen Bausparkasse
Georg Kropp 75 Jahre alt

Das kleine Dorf Wi1stenrot in Württemberg ist die KeIJllzelle des deut
SChC11 Bausparkasseuwesens R"ewordeu. Georg KraPD hatte sich als Land
\Vi rt und Schriftstcller nach j{ämpferische1l1 Leben in dieseil schönclI
scbwäbischen Winkel zurückgezogen und faßte in den Jahren Übel.ster hl
fIation und Zinswuchers den Entschlt!ß, iiber das Eigenheim und das Ge
meil1schaftssparcn den deutschen 'Wohnungsbau zu fördern. Er griindete
nach sChwierigen Vorbereitungen im r-riihjahr 1924 in 'WÜstemot die el ste
deutsche Bausparkasse, deren Grundgedanken und Ziele so wertvoU
waren, daß in wenigen Jahren nicht nur aus dieser crsten \VÜstenrotcr
Bausparkasse ein volkswirtschaftlich bedeutsames soziales Werk geschaf
ren war, sondern diese neue Form der gemeinnützigen Kapitalbildung das
Lvluster für viele ähnliche Unterl1eh111Ungell wl1l"de. Beute kÖl1nen wir 1ms
in der deutschen Wohnungswirtschaft unsere privaten und öffentlichen
Bausparkassen, deren Gesamtznteilung siel1 auf fitmderte VOll Jvli!lionell
Reichsmarl( erstreckt, uicht mehr wegdenken. Damit wurde die schöp
ferische Arbeit von Georg Kropp, der in körperlicher und geistiger Prische
am 1. Dezember in Wüsten rot seinen 75. Geburtstag feierte, mit vollem
Erfolge gekrönt.

Zeitschriitenscbau
Whtsc.haftlic.he liurJ:brie'e über Steuer-Verkehrswcson, Wirlschaftskunde. Rudolf

Lorenlz.Verlag, Charlollenrburg 2, BerNner Straße .47./43. 21 Jahrgang.
lieferung 49 vom 3. Deze.mb'er 1940. Inhal!: Die Bürgersteuer W41. Von -Qber
regierungsrat Dr. Seile, BOrlin. - Was muß bei Gratifikationen beachtet werden?
Von Rechtsanwalt Or_Brandl, Berlin. Reichskredith.ilfe für dl.e aus dem Kriege
zlrrOckkehrenden selbständigen Gewerbetreibenden. Von Rechtsanwalt und Notar
Karl Dittrnar, E!erlin. - Kurzbriefwoche Nr.49.
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Getr..nnt aufbewa",..,,!Nr. 50. Osld.."'sch,,, Sa".leitu!!g

ReichsinnungsveriJand des ßaugewerkes, Bezirkssteile Sc h I e sie n
Fernsprecher: 549 S7
postscheckkonto: 78673 Breslau I, den 5. Dezember 1940.

SandstrafIe 10

An unsere Mi glieder!
[1J BelIeH: Holzkonlingenfienmg bei [{Jeinbedarl bis zu 3 cbm im EinzelfalJ

Bek<Jnnt1ich war bei Kfeinbedarf bis zu 3 cbm im Ei 11 Z e] f 11 1 re die Bau
!j8werks!nnung tür die Ausgabe der I-Jelzsc:heine zus:andig, Ab 1.1.1941 tritL nun
h,erbe! insofern eine Änderung ein, als dIe Ausgabe der Holzscheine tür unser ge
am!es Geb-Iei, m:t Ausnahme der Baugewerksinnungen KattowHz, Teschen, Rybnik
,'nd KbnigshüHe. durch uns erfolg1- FtJr die Yler geni,HUllen Baugewerksinnungen ist
nsere Nebengeso:;h<i1\sstelte Kattowitz als Ausgabestelle zustärldig Unsore tnnung3
'nitgliedsr müssen zwecks Enangung von Nadelschnittnolzs,heinen formal folgenden
','leg einhalten:

J der Antrag ist auf dem Muster Nr_ 301, das bei dem Verlag "Deutscher Holz
,1nHHger", Berlin N 4, Oran1enburger Straße 59, zu beJ:iehen ist, gesondert für sith
;;u stellen. Es ist also nicht zulässig, daß mehrere Anträge gemeinsam auf ein For
'1ul .r geschrieben werden. Neben dem Antragsformu!'H, das ,dem Obermeister deI
.ustandjg0n Baugewerksinnung zwecks Uberprli!ung weiterzureIchen ist. s'ind b8ZÜg.
ich des Antrages beweisbare Unterlagen (Holzliste usw.) mit beiJ:ulügen. An Hand
alzlerN prüt! der zusl.:!ndige Innungsobermeisier die Richtiqkeit der gemachten
,\ngaben und gibt das Antragsformular. vorscherl mit seinem Prüfung.bericht, an
,_no zwecks Ausgabe der N:::sde!schnittholzscheine weHer. Die Scheine werden
I'ierauf, mH Au.nahme dCr vier genannten IrInurIgen, durch uns, 1ur die vier genann.
<en Innungen dagegen durch die Ge.chaftssfelle Ka\lowitz, brieflich direkt zugesand!.

'lJ Betreff: Baueisen-ZufeH1Jng bei Bauvorhaben bis 2 Tonnen im Einzelfall
Wir weisen darauf hin, daß den Baugewerksinnungen neben Z¥-Sclleinen in ge

mgem Umfange auch IX-Schefne ubersandl werden. Ob im Einulfalle IY- oder ZX
Scheine auf Grund des Antrages des Innungs mitgliedes der Baugewerksinnung zu.

I ]Jeteilt werden, entscheidet e:m:ig und allein die Dringlichkeit des betreffendenJauvorhabens. Da dIe Zu!eilung von Efsenscheinen nur auf Grund von Einzel

I  ntragen. erlolgt, 'ist z:,gfe.ichi  dem Anlr<.:lg eine gen aue BegrundurIg urlter, bes ;:m
I     mh i : n :;;e i g  r   rt  Ri     ; In     t:aal r;OB r  : h   i   n : e a u  :(ge:be;; ;  I !;teJ$w.) hinzuzufOgen. Auf Glund des Prüfungsergebnisses !eilt der Obermeister sodann

:v- bzw. IX-Scheine zu.

f3J BeireH: Tagelchn-Unkoslenzuschläge in den Lohnsenkungsgebieten
In der "Os1deu1schen Bau-Zeitung"  r..48 vom 30.1l..193? hatten wir Ihnen die

\usnahmebewilligung des Herrn Oberprasldenlen - Prelsbildungsslel!e Br s au.
'am 18.11.1939 und in der ,Ostdeutschen B<.:Iu-Ze1tUrlg" Nr. 8 vom 22. 2. 1940 dlelenlge
je-s Herrn Oberpräsidenlen' vom 15.2.1940 zur Kenntnis übermittelt.

Bekanntlich tntt am 1.1.1941 diE' neue Lohntarifordnung in Kran, dio einen Aus.
::Jle!ch in den Lohnsenkungsgeb'ielen aut der Basis des früher 7 11  ohnes nicht sc ha1/!.
:s Ist daher erneut die Frage <:lkut geworden. daß UnSere Mitglieder ßUS den Lohn
;enkungsgebie!en auch na h Inhalt/reten des neuen tohntarifes berechtigt sind,
2n1gege-n der Regelung des Reich.lrcuhanders dc.r Arbeit fur d s Bau(:lewerbe.. im
Nir!schaftsgebiet S hlesien y'0m 5.9.1940 die tarifllc en Stundenlohn.e. bis  ur Hohe
:Je. früheren Tariflohnes zu uberschrelton. und daß sie ferner be ecntlg1 slrld, auch
:jen Bauherren gegenüber diese tats13chlich gezahlten höheren tohrle irlsoweil der
Calkulation zugrunde zu legen.

Im Hlnbli k auf den bekannten Erlaß des He,rrI Reichskommi sars fur die Prels
JlIdung. der bestimmt daß Löhno, die im Rahmen der Zwe1!en Durchlührungsverord
'1Ung zum Abschnitt 111 der Kriegswirtschaf:.verordnung gezahlt w Jrden,. a ch der
3auherrschaH gegenüber in Rechnung ge.telll werden d[jrf n, hOl! 91e Prelsblldungs
,teile erklan daß e. einer besonderen Ausnahmegenehmigung nicht mehr beda f,
:Ja auf Grund ,der generellen Au.nahmegenehmigung.. des Reic sIJrei.komm!ssars Ir!
:Jen Lohnsenkungsgebfeten ohne weiteres mit dem fruheren  .artflohn kalkult.ert wer
jen darf, vorC1u geselzl, daß dieses dcr Gefolg c!laf! gegenuber gezahll wird.

Wir machen auf diese AuHassung der hio.igen Preisbildur'gHtelle un ere Mi1
Jlieder aus den Lo!lnscrlkungsgebieten ausdrücklich aufmerksam und blHen ge.
;:Jebenenfalls ihre bauvergebenden Stenen hiervon zu unterrichten.

(4) Betreff: Zuwiderhandlungen gegen das Neubauverbal
Vom Herrn Oberprasldenten _ Bezirk.wlrho:;haftsaml   erhalten wir in obiger

.\ngelegenheit nachfolgendes Schreiben:
,.Der Herr Generalbevollmächtigte fÜr die Regelung der Sauwirtschaft hat a.m

9 November 1940 den abschriftlich beifolgenden Erlaß -:-- G:B. XVIII bl1181 - an die
;erren Gebie1sbeauf!ragten gerichlet. Ich bino, Ihre Mltglledsilrmen <J.l.!f s\:engste

"3eachtung des Neubauverbots h!rlzuwelsen und mir bek<.:lnn! werdende Verstoße da. ,Jeg ;r   r d,;,,:;  e c   i   u  QZ:zo'; I;:nE ;aß des Generalbt.vollmachtlgten tur die

{e  i n e1   a r\; gs'&i.f 1!  4   o 1'1V.4 .  9a4  f  geJi eW   g:  :gruppen. und In_ ,

1ungsverbändo habe ich bereits verlal1gt, daß jeder Bauunlernehn:er, der <:'Ie. Durch.

:t;:i n n     s  : v( { 5abBea sv;  b  mJnt  hdieor A       erz: b    aS       hf13  :
Trotzdem muß immer wiedor fe.tgestellt werden, daß 0inzelne Unternehm 7 r In
(ngennü1ziger Weise gegen da. Neubauverbot versloßerl und Bauvorhaberl beglrlnen,

Breslau, 12. b)ezember 1940==-""'-"'''''

(5J Belreff: ErfeiJung 'Ion Ausnahml:!;bewilligungen zum Neubau'Ierbol
Der Herr Oberpräsidei1:, Bezirk.wirt.chaft$am , riEt Urlrer d'O  1? '1

5tc ,eDnU    ti;   e b  ;/n AG ;   I nehve :! ;   li   I C'1Ur die Rac;s,ung cfe; 8" Ni'ir:

f  g l o B A 1s2   2h ;;    '{i if;l1n2     1.v;; O   :u  :  :;;  ;  :1    e  I; :,  d:  t    g : I i t;  :l:'  el
unbedingt einzuhallen .;nd. .,estellt werde'1:

1. Der An rag ist vom Bauher,r. ode: KO;1li. gen
der das beim Arbeitsamt erh ltlicne Formbla t') _,Ar!r;;;::) aJ;
<1ahmebewilligu'Ig vom Neubauverbot bzw auf Zus!i;nmur;g zur
s!lllgelegten 8auvori1ab<2ns" r:1 \ t oder nccntraglich tu .eirle;
pelter AuslerHgu;1g, zur Weiler!eilung ;m GeschäffsgC!ng i';n deI'

tün'2.d6 s 'A e t ai !s  o rt  i'Ch:, sowed ve:ein-ba.-: oder er!c'derlrch, dBr: ;":i:, g i)":

J  u}J   n  :  : :      :0:  €t(e  Ly     :   : f!1fri J   :     0   tf   ;
Bedenken vom VerlraUenSm2<1rt erhoben vIerden.

;  t    g!;;  : ;\:]   i     ]f f;   ::: :l;r :   :? i   :£[  {' IE
unmittelbar vom Arbeitsamt an aas landesarbei!sam , gGgsbencrlia!l. mlf der 1. ALB
fertigung zusammen.

4 Da. landesarbei!samt nimmt S!ellung zur Arbei-J:self15a '!:iage u d 9 bt den Antrag an den Gebie!sbeauflragten weiter. . . '
il   I!;ur    : r J  f   e :  bc    the  ?  l g   ; U5fF;( i   e  e   :  r.  !
wir s.chDa!  Ge   ia!bevollmäch!i9lO für d,e Regelurq der Sauwin$cha t srJ!5che,dc
unmiUelbar oder ermach\ig: für den Einze1l"Hden Gebretsbcaultragle"- !ur s;;)b
sta d  e rE  $L;  i  n b 1. De-zember 1940 :u verwe ,d.:,n Den ÄrCPlts2'1",:em gehe
in .den nächsten TagcrI die, benötiqten Formbiätter zu.

Ich ersuche a1le beteiligten Stellen J:ur unbedit1gtoÖl EI'1ha\;urlq vc!. e'1e'l:Je
Richtlinien und des Neubauverba!. anhal!en zu \./ollerl."

Belreff: Weihr.a,Ms  Lind Absdtlu grafi!ikafior.en 19.10

i : iru gegrl2   t  i.%)site 'l  ( s  t ; f:;

Gebr.. Spiegel
Berlin-Weißensee

Straßburgstr.15-17 . Ruf: 560688-89

liefert kurzfristig:

 """"

EBn eaba1racken
transportabel

nn PMa'lltenba11i.!1 und ortsfest. --
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und I I LBn@m um
Eugen John Inh. Wiiliam Stein

SW'l:E:sSal!.!J 21$, .Meineckestr. 44. Ruf S.-Nr. 44141 PaU'keß: fabU'ik !FiiB6alle Gl'lea'tMS :i:i: OS !i! WIJhelmstr. 49Ei enes Anschlußgleis Ruf 4392

(16) Befreff: Sfandgeldberechnung
Sonn- und Fa!erlage, an denen laut Verfügunlg dos Reichswirtschaftsmio,isters von'

30 11.1939 Guterwagen vom Empfänger entraden werden mußten, ,gelten hinsichllid
der Berechnung dos Standgeldes als Werktage. Ne.uendj'ngsist nun neben ,der E n t
I,,!, dun gauch fur die vom Retchsw,irl'SchaltsmiJ1lister verfügte Be! a cl u n 9 vO'

(9) Betreff: g 3 Absatz 3 _ Nadelschniflholzverordnung '10m 12.1.1940 I Guterwagen a: $onn- und Feiertagen die Werktagsstanclgeldberech.nung mQßgebencIn dei. let l n Nummer der "Ostdeutschen Bau-Zeitung" veröflentlkh en wir unter (17) BelIeH: Meldewesen
Z! l1e r 13 In obiger Angelegel1i"leit elflen Erlaß dels Reichskommissars für d;e Preis- Wir müssen leider festsleHen <:Jaß unsere in den Nr. 13 15 )6 17 19 21 26 li
g,    gS:t mha\6.1 I'g   e d  ol  'a   zten Satz unrichlig wiedergegeben wOrden ist,  es 9n dne Ch'01    ts i  7  :  zhi tn  rd  t.ge i}t er   r ; un;   nf e rli:s;e s1 dß
d  h t mh a   r    ;   :i hy : eg   ßt,dj d:;ha     e     e  s izQ i ic ohbeer  I   ;fr n  ea er   ; f   ht  e-nnaf     Z'   'g12r'u;;ci° ,d:;ni3   'rts' h 1{hR;  j isC ini f '
/e; rd u 1   ; o 2  1e 9  h      ü;r(  e  tn : :uns'c i:g n v  r t la e ( e  fe elrk     rl'19WedJ'Sf r':n h f l s c   us i i i:  US entstahenden Folgen hat s,lch 'die' betreffend,'

bner  h :  d ri n5 ,bIS 20 cbon) und von 15 v. H (beim Verkaul In Mengen bis 5 cbmJ uns:  .k i   iä T; n    d;cr. 2i'b  ß n     :;\ ;i:: ru   b     i r ois: t t  lgh1 ,
daß fur Jedes IV!ltghed die Konntnisn hmaunserer Rundsc.hreiben uttd das lesc"
d rselbcn  nbedlngt nCltwen.dig ist, daß mitftin alle KClnsequen%on, dia aus, dei
NrchtkenntnlS der Rundsc.hrerben entstehen, auf das Innungsmitglied selbst :zurück
::: '  "am 1t machen nochmal's kurZ bezügl-ich des Meldewesens auf <folgendes auf

1. Jed r At:flraS! von 25000 RM und darüber, der von e;,ner bauver,gebenden Stelle
erl 11t  1 d"ISt uns, sofor! ;.zu melden, ul1abhiingig davon, ob die Arbeiten auchgleichzeitig 'In Angriff genommen w(.'rden. _

2. J€d,  Bauste!}e, für die.irge:nd einmat ein Auftrag in Höhe von 25000':RM un"
daruber erlellt worden ISt, Ist uns laufend bis zum 5. eines jeden Monats nacl\

o   n er    l. k   , v  m    n Uf D  s e4     Fho;lmj 'dendMoVnOa  ' nus   fo g:r;:
sOlang.e auf -der Baustelle GefolgschaflsmitgJieder beSChäftigt werden. Jede 6a '.
s elIe IsI uns gesondert zu me!den, d.h. also, mehr,ere Bauste.!len dürfen nicht auf
:  ;rm25  D I e o   a b:;h  Zp I !iC e  h ' 2U B      n mit eriner Auftrag$summ;f

s llUt!el worden sind, vermeidet bei der DurchfLihrung des gebotenen Vergleichs
eine Bindung der Gratif!katlon an di" Permn. Wenn jemand ,m Jahre 19 0 zum Vor
'arbeiter aufgerückl ist, so kann ihm ohne Versloßgegen den hier 13usqesprochenen
S!op die vlc!leichl im Belrieb ubliche erhöhte Gratifikation des VOrarbeiters selbsf
ann gegeben werd n, wenn er noch Im Vorjahre die vie!l_e cht qeringero Grati
fl .<Jlion des F ch<Jrbel!ers erhalle!) haI. Der Wechsel in der Tahgkeit, der ,unter Um
standon eine Änderung in de:r Hohe der Gratifikation begrunden kann, muß jedoch1atsachlich und von Dauer sein.

2, Der Reichsarbeilsminis!er geht ,in seinem Erlaß bei der Frage, welche Grati
!lk ,tionen Im Jahre 1940 in Gegenubenstellung zu den _1939 ausgesc::hültelen Beträgen
zulessig sein sollen, nur von oinem Vergleich ,der Tiltigkeit, nicht jedoch der Ent
I hnung aus Man wad daraus schl,leßen können, daß bei gleicher Tätigkeit -des
einzelnen Gcfolgsch, fjsml!glle?cs wreim Vorjahre, aber bei einer erhöhfen En!
lohnung nur die glel.che Gratifikation wie 1939 s!i!\.thaff iSf, Es is! ledoch denkbdr,
oaß diese Gratifikat[on n[ehl nach absolu!en ,Belrciqen in einzelnen Betrieben be.
messen und ver!.'!llt wurde. Wenn ein Be!,ieb schon im verganqenen Jahre einen
Wochenlohn oder ein Monats-gehalt als Gratiti. atlon ausschüttete, so wird man
e!ncn Verstoß gege.n dcn vom R lchsarbeit?minister angeordneien Siop auch dann
nrc::h! herauslesen kO'lnen, wenn dl.ese GraNllkatlonen im Jahw 1940 'Im Vergleich zum
vergangenen Jahre deswegen in Ihrem absoluten Betrage erhöh I wird, weil der
Wochen_ oder Monatsverdienst inz.wischon gestiegen 'ist Doch ist eine solche Aus
'€'gung nUr dann möqlich, wenn tahächlich bereits im VOriJngegangenen Jahrc',clne
klar erkennbare Bindung der G atifikaJion an den Wochen. oder Mondisverdienstdurehge!uhrt war.

3. Die VOrschrif1Cn des Rei.chsarbeitsminister,s liber die Hohe der diesjährigen
W,eihnachis. und Abschlußgrat1flkationen beziehen sich auf die Bruttobeträge, nicht,
wie vlellelChj hier und da <lngenomme_n werden könnte, aul die Neltobezüge
Anderungen In den Eelastungen gcgenuber dem vergl1ngenen Jahre hat aiso in
volierl1 Umlange das Gelolgschaftsmilgl.ied zu tragen, Eine Ubernahme der Steuern
u d sozialen Abgaben dUrch ,den Unternehmer würde clner Erhöhung .der Weih
nachtsgratifikation g eichzusNzen und somit in der Regel ml! den Bestimmungenaes Runder!asses vom 9. November ,940 nicht vere-inbar sein."

(7) Betreff: HJ..Musferung
Hierzu qab der Refchs reuhander für das Wirtschaftsgebie! Schlesien am 5,9,1940

(AmJllche Mltteilunqen Nr. 32140) folge'1de Hinweise:
,In diesen Tagen werden die Angeh6rigen des Jahrganges 1923 polizeilich zur

H?.Musterung ,aulgerufen, Die Mustcrun.g dauerf, wie mir mitgeteilt wird, b s zu
e!nel?:' Tage. Sie dien: der Erfassung der Jugendlichen zur Eingliederung in die HJ.,die ;ll'ersel:s dl  Aufgabe hai, den jungen Menschen na1ionalsozialistisch auszu
richten und aus 'Ihm ein brauchbares Mi!glied der Volksgemeinschaft zu machen.

Der Musteru!1gslag dos Jugendfichei"t. lällt at1er.dingsnicht unter meline Anordn.ung
be'reHe1\d lohnfortzahlung am ia9,o der Stammrollenmeldung, Musterung und Wehr
ve;sammlung vom 15 9. '1939, da ,sich diese Anordnung nur a,uf die Musterungen,
Nach'1lusterungen  nd Wehrv rsan;mlungen zum Wehr. und Rerchsarbeitsdiens! be
zieh.!. Eine gese!<llche Verpflichtung zur Bezahlun<q des HJ.-Muslerunqs,lages besteht
zun chst n,cht. Ich biry teooch der AuHa sung, daß angesichts der Wichtigkeit dor
Er!a sunq .dcr Juge.nd!lchen die dUrch die Musterung ausfallende Arbeilszeil vom
Betrlobsfu rer vergu c! werde  sollte Vom $landpunkt der Krlegswirtschaltsverord_
nung (l?hnst,opJ. erhebe ich gegen die Fortzah!ung des Entgelt,s am HJ.-Musterungs.!agü keine Ernwande"

(SJ Beheff: Ausfüllung des Anlrages Muster JOI
In Er!i1anz ng de  in Zllfer 1 dieses Rundschreibens GesC'!'1tcn, geben wir Ihnen

noch weiterhin Auszuq einer Anordnung unserer Hauptgeschäfts,stelJe Ber.lin behef
fend l\Usfullung des Musters zur gefl. Kenntnis, Wir bitten, ,diese A,nordnung gewissenhaft zu befolgen:

Der Yordr.uck muß in allen Talfen, beso ders a'ber hinsichtlich der Un!erteilung
des VerwQnoungszwecke , genau und gew[ss.enhaft ausgefüilt sein da diese An.
gaben ,die 0rundiage tur die t::i.n!rafJung in die ,Kontlngent-sblat!er bilden. Die Ein
\wgungen sind nach folgenden Gesichtspunkten vo zunehmen:
, In. d:e Spalte "Fertigung .fur Wehrmacht" sind nUr dk Holzmengen ein-zusetzen,

dIe !ur mlttel _are o.der unml!!elbare 'Nehrmachtsauftr<ige Verwendung finden, z B.

i a I J !,e I s i   .d a i, relu/t    g  e      Jt f    r b%   l;   V ;khll  9  : e A  p      d r: r        n s  ls       a   =
trage, auen die Prlva,aUftra$c einschließlich der Ir,s!andSClzung von Bauten mil

; 7;u ,:;  {f n  tede7    ar lnltUrs    alt hb7z d{:o;, ri1l ,i , i  T:/I   1 gU;s a!r 1ta s ;
und lur die Instandsetzung. eigener Werkseinrichtung,en, z, B. ßaubuden, Gerüstböcke
llSW elnZl setzc    In die Spalte "Verpac.kungsmi::el" sind alle K,istenaufträge
! e lu  ft   e v ur :ct n  f ?I  I Uf     .   :h :     ai  tin e   uS  I  '  =;p   uInlttel" Vor der cbm.Menge ein "W" einzusel<en. "

FtJr V.orhalleholz werden noch besondere Richl1inien gemein
aes Deutscnen Handwerks und der Reichsstelle für HOIl

(10) Betreff: Konienplan ! Wirfschaftsglup.oe Sägeinduslrie

s .h 1)    i   ;  e  p    n d     Td: i  eS::g d  r  i   ;e    b i   \    I d      'd en  g  1    a    n W: :j    i;:: I '  e :   e  ise   eb iie ::
de  r     nf rdd n Ne' ,iruuführen, der enlspre.   , ''',,"f.';l{>''T;f'''''7-''='''"'' _'" -'w,
(11) BetreH: Haftung des Befriebsführers für die rahrrädel von Gefolgschahs_

mitgliede,"

die D iJi:hlilfs  ;efl  i   eh  r "  Il bd: z s h ;is d  bEii   'run  gd2:  Zf; 9 ::    sa    Idach1 zu sern (so landesarbeHsgerich! Essen Sa 80/36). Diese ,Fürsorgepflichl des
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Be riebsführers geht nun <:Jber nicht so we-it, daß er in
Umständen dafur haf!bar gemacht werden kann, fal.]s
etwas gestohlen wird ader sonstwie abharoden kommt.
geprüft werden müslsen. ob eine schul,dhafte Verletzung
Unternehmers vorliegt und ob diese 1urden einqetretenen
Dem landesarbeitsgerich! Konilgsberg lag in 8 Sa 24/39 folgender Fall zur Enlschei.
dung vor, Der IKlager war mif mehreren Hunlderl anlderen Arbei,tern in einer Zuckci.
fdbrik beschä-fti.gl un<:J kam ,täglich mit dem Rad 'ZUr Arbeit gefahren. Die Fahrräd!'.1
werden in einem auf dem Hof betindlichen Fahrradständer, der nicht bewach! Wer
el,ngestellf Dem Klä;gcr wurde ein Dynamo vom Rad ges!ohlen. Der KJager Ver:
langfe deshalb von der 'Beklagten Scha.denersalz. Das laOdesarbeilsgerichl König,.
belg ha1 die Klage abgewiesen, Es hebt in seinen ,Entscheidungsgründen u, a, hl;r.
Vor, es sei die seJbstverständliche Pllicht des Unternehmers. dafür z  ",orgen, deß
die GOfolgschaflsmitglieder ihre Räder abschließen und ,-ansteHen k,dnnen. Dieser
Pfllcht aber habe, .so betont das lan'desarbeits>ge ich!, die :Bek agte auch genü>;l,
indem Sie auf dem Hof des Fabrikgebäudes einen Fahrradständer aufs.teIHe. D"'r
Au fas$ung des K!ägers, die Beklagte sei vCrpHichte!, gewesen, die Fahrr."dständp.r
besonders bewachen Zll lassen, könne nicht :beigepfHch!et wer,den. Abgesehen r!-"von> daß eine derartige Bewachung bei Behorden und Priva!unternehmen nicht uO;.
Ilch sei, kannen  elbst bei einer Bewachung Diebsfahie der Arbei!skameraden unt€.
ein.ander nlch! vblJig ausgCschJossen werden, da -der Wachhabende schwerlich nach
prllfen könne, ob der einzelne sich an -seinem eigenen Rad zu schaffen mache. D<:i
landesarbeitsgericht verlrat deshalb die Ansicht, die Beklagte habe dadurch, döß
$ie einen Fahrra.dständar <;tu! dem bewachten Hof ihres Fabrikgebä1.ldes aufsteH:.
ihrer SorgfaJlsptllcht, soweit es sich um ,die Unterstellung ,der von der Gel019scha't
benutzten Fahrräder handelt, vollauf genug!. Mange!s Vorjiegens eInes Verschulde!'!entfalle deshalb jede .schadensersatzpflicht.

(12) BelIeH: Splechstunden in unserer Geschäftsstelle GörlIjz
,Wir bllten unsere M!lglieder, davon Kenntnis zu nehmen, daß in ,der Zeit vcr

Weihnachten nur noch einmal Sprechtag 'in Görritz ist und zwar n;icht, wie bisher aleinem Montag. sondern am
Donnerstag, den 19. 12. 19411.

(13) BelIefi: ErJafJ: übel die Gelichisgliederung in den eingegliederlen OS!'
gebiefen

. Un er dem 16,11. 1940 is1 n"chstehende GerichisgliederullJg für OberschlesiE'n, d;",
mit Wlrk,ung vom 1,1.1940 in Krall trift erschienen. Wir bitten unsere Mitgliede'hiervon Kenntnis .zu nehmen: '
Landg,,:rkht Bielitz: Amisgerichte Andrychow, Auschwitz, Bielitz, FrauleMtadt, Ke1vM!1owka, Saybusch, Schwarzwasser und Sucha.
landgericht reschen: Amts9,erkhle Freofstadf OS" Jablunkau, Oderberg OS., Skolscha

und Te chen; Amtsgeflcht Bandyn, Chrzanow> Jacorzno, ,K6ttow-ltz> Köni:QshüftE
Myslowrt,z, Olkusch, Rud<J, Sosnowitz und Tarnowitz im .-Landgerichtsbe:zir(
B uthen-Kal!owil'Z; Amtsger.icht Nikolai und Pleß lim Landgerichtsbezirk Gle;.
Witz; Amls:ger!cht Krzepice, LU linilz und Zawiercie im landgerichtsbezirk Oi:'
pein; Amtsgencht lo.lau, Rybnlk und Sohrau OS, ,im landgeric'htsbezirk Ralibor

(14J Selfeff: Abschluf): von Arbeifsgemeinschaflsvelf1ägen
Wir haben leider les! es!ellt, daß mehrere Firmen> die sich zu Arbeihgemeirschalten :ZU$13 s verabsaumten einelArbeitsgemein '

daß trotz8est. '-, ,egia.! ist une',
gogen dl!  S!andesehre v rstbßt, "Yar es doch den Partnern .der Arbelts,geme-inschat
schwer mogf(ch, gegencm derarbl'ge-s unkameradschaft.lkhes VerhaUen zivilrechtJlci
Vorzu eh9n, weil ,die Arbeitsgemeinschaft es vera.bsäumi halte einen Arbei1 :
geme! schaflsvertrag in sC,hrHtlicher FOrm .abzUschließen. 'vll.ir können daher nur im
mor w'leder darauf hinweisen, daß es .unbedlngt nOfwendig ist zugleich mit de'
Ubernahme des Auftrages ginen Arbeitsgemeinschaftsvertrag in' schrifllicher Forn'
abzus,chl'ießen, Ml! ter der ..;.,rbeilsgemeinschansvertrdge (echie und unechte ArbeiI,;.
gemeinschaften) konnen bei Umerer Geschäff..telle angelorder! werden,

(15) BelieH: Weihnathtsgra!ifikalionen _ AbzugsfähIge Betliebsausgaben
.In e;nem Er,I ß v,ort' 11.11,1940 hat der Re-ichsminis,ler dOr Finaruen, bestimmt. dal:

Welh.nach!sgra lfl'ka\lonen \m-d ,die anderen Zuwendungen -In dem gleichen UmfangE
Wie In ,den früheren Jahren. die abzugsfähigen Befriebsausgaben darsteNen. Der Erlaß vom 18, 11 1939 Ist mithin aufgehoben.
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( 18 l.B,elreff: Rüdtsendung leerer Verpackungen für Flüssigkeifen I

Die Fac:hgruppe Handels'!ertreter und Handelsmakler, Fachuntergruppe Baustoffe, I

leil! uns unter dem 3. d. M.folgendes mit:

"Auf eine di sej Tege mit Ihrem s.ehr .geehrten Herrn Baumeister Kurzer gehabte  ' ,   . : " .jClnmiJndliche Rücksprache nehmen wir hofliehst Bezug. Unsere RLidsprache bezog .'.
si,h auf die'leergewordenen Packungen von BaLllenschutzstoilcn wie Ansfr.khen,
j'.1örleldichtungsmit!cln und' überhaupt jeder leergewordenen Packung von den Bau
,teHen, w,ie auch deren so g!ältige BehandJunqaufde-n Baustel)en selbst. Es hat
,ich Im Laufe der Zeit,insbesondere wahrer,d der Kr,iegsmonate, als -außerordentlich
uniJngenehm herausgestellt, daß die leerpackungen VQn den Baustellen nur sehr
schwer, grÖßtenteils aber gar nicht zurückzubekommen sind und wenn sie zunjck
kommen, sieht ;nan ihnen eine außerordentfich un50rgläl./ige Behandlung an_ Es
lenlen Verschraubungen und somtige Verschlüsse. Viele Fässer sind mit Ablauf
halmen versehen, die in dem Spundloch angebrachl sind. Diese Ablaufhi"ihne sind
jas[ ,immer verschwunden. Vor alle.n Dingen ist aber der g;oßt(O Ubelstand der, daß
!r;;-Tche leerpackungen .kaum zurückgeJiefert werden. Diese Nichlrücklieferung der
leeren Gebin.de wirkt sich aber heute 1ür die deulsche Wirtschaft sehr unangenehm
aUS. Neupackungen sind schwer zu haben. Soweit es sich um eiserne Barrels han
del!, ,1st ,zur Beschaffung eine KenmilJer notwendig, die aber unter den heu!lgell
Verhältnissen, wo wir sehr mit Eisen sparen müssen, für besondere Zwecke ver
wendet werden können, da sich ja dUrch die prompte Rücksendung der eisernen
Barrels ,c:!ie Ver' endung ei!1er Kenrrziffer erübrigen würde. Mit Holzlassern, Kannen
ur:d KarUS.lern 'Ist das gleiche 'der Fa!!. KorbHaschen werden ebeMalis dringend
benötigt. Wir dürfen als dort bekannt voraussetzen, daß solche Flaschen auf den
Bi"ustelJen vielfach nicht mehr aufzulreiben sind. Wir haben es erleb!, daß von

;ne r30  r ge ro:a h   I;ren:n 10 i  gw\  ef  :n ,10 v :   n D               r  a   i  t p : nkU;t
!uruckgekommen ist. Die Nachforschungen auf der Baustelle sind völlig ergebni.Jos
v8r1aufen, obgleich sich die Verwaltung damals selbst fur' die Rucklieferung stark
e nsetzte. In den heutigen Zeilen kann eine so achtlose Behand!ung der Ver
pjckungsfrage reicht mehr so stiJ,Jschweigend hingenommen werden, zumal ja auch
die Werke 1nfo!ge Verpackungsmangel vielfach nicht mehr in der Lage sind die an
af1deren Stellen dringend benötigten Waren zu liefern. Es isi mit eine Aufgabe der
K,iegswirtschafl, für sOrgfälHge Erha!lung und Rücklieferun!'l der leeren Gebinde

n    i U di  ; n S1g e  i f r i t  re a\  una; aS   ssc   s ;   te  !it  { d  u    :{  k
dJmH von dor! aus der Rück!leferung der leeren Gebinde größere Beachlung
g schenkt wird."

Wir billen dringerrd, vorstehel1den Appell der zuständigen Fachgruppe beher
l,gen :tu wollen.
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{"9) Befreff: Barackenbauten und Sonderfarifordnung d r öffentlichen Hand

Wir weisen darauf hin, daß nach   1 b der "Tarifordnung fur die an einzelnen
8 u\'orhaben der öffenUichen Hand" beieiligten Betriebe des. Baugewerbes vom
8 9.1938 diese Tarifordnung nUr für die "an Bauvorhaber; der öffentlichen Hand"
bc-tei!,jgten Betri.ebe des 'Baugewerbes gilt. Die Herstellung von Barackel1teilen auf
osn Z;immererplätzen unserer Mitgliedstlrmen <ist jedoch nach Ankunft des Reichs.
treuhdn.ders der Arbeit kein ".Bauvorhaben" und mithin erha!!en die dort beschaf
:'glen Arbeiter keinerlei Trennungszulagen bzw. Ubernachtungsgelder bzw. Wege.
z- ltgelder, gemäß obengenannfer Sonderta ifordnung der öffentlichen Hand. Es 'isl
;; !bstver'stän,dlkh, daß das Aufstellen ,der 8arackenlei1e auf den BausleJ!en unter
G'O Sondertarifordnung fälll.

(20) BetreH: Afbeifsz-eit zu Weihnachten 1940
Die Lage ,des dlesJahrigen Weihnachtsfestes und des Neujahrsfestes 1941 wird

v_elfach bei den Betriebsführern Und Gefalg'schaflsmitgliedern den Wunsch aufkam
f,1en Jassen, an einze)nen zwischen den Feiertagen liegenden Werklaqen zu feiern
I.:nd die ausgefal.lene ArbeHszeil durch Vor- oder Nacharbeit auszugleichen.

Nach einem Erlaß des Reichsarbeitsminisiers vom 26.11.1940 - lila 23476(40 - ist
"ieser Ausgleich in folgendem R"hmen zul ssig:

1. In Betrieben, In denen die werkt gliche Arbeitszeit .nich! bereits bis zur ge
qtzlkhen Höchslgren-ze üusge-dehnt ist, kann die <in Werktagen zu Weihnachlen 1940
'_'!d zu NeuJahr 1941 .ausfallende Arbeitszeit 'innerhalb e!nes Ausg!eichzeitraumes,
[,M für jedes der bei den Feste funf Wochen be!rägl, an Werktagen VOr. und nach
(;" arbeitei werden.
- 2. In Betrieben, die bereits bIs z.ur gesetzlichen Höchstgrenze arbeilen, sowie in
n' h schichtig arbeitenden- Betrieben. in denen der Ausgleich an Werl<lagen nicht
r.)ögl1ch ,ist, kann die zu Weihnachlen 1940 und Neujahr 19.41 ausfallende werk!äg
I che Arbeitszeit durch Vor  oder Nacharbeil an Sonntagen ausgeglichen werden.

In  rage kommt je ein Sonnt.ag der Monate Dezember 19..10 und Januar, Februar
lnd Maiz 1941. Das Gewerbeaufsichtsamt kan  weitere Sonntage für die MehrarbeIt
lJlassen, wenn es aus kriegswir!schaft!ichen Gründen dringend erforderlich ist. Die
':ehrarbeil darf an jedem Sonntag zehn Stunden, bei Jugendlichen über 16 Jahren
reun Stunden nicht Überschreiten. Fur Jugendliche unter 16 Jahren ist Ausgleichs.
ubeit nicht zulässig.

Fur diese Ausg,leichsarbelt an Sonntagen k,ann der Reichslreuhänder der Arbeit
,:ne Ermäßigl.!!1g eder den Wegtall der Soprllagszusch!äge anordnen.

Pi) Betreff: Einführung der Schlechlwelferregelung in den in die Provinz
Schlesien eingegliederten Osfgebieten

)n den Amtlichen Ml!teilungen vom 5. d Mls. teilt der Reichstreuhander der Ar
bei! mit, daß mH Wirkung von der Lohn.woche, in die der 1. November 1940 fiel, die
S hlechtwe1terbestimmungen auch in den in die Provinz Sch;esierl eingeg!,iederten
\s1gebiete in Krall gelrelen sind.

(22) Betreff: Familienheimfahrten für Ausländer
Im ietllen Rundschreiben veröffenlllchten wir ,in der "Ostdeutschen Bau-Zeitung"

e ne .Bekanntmachung betreffend FamHienheimfahrten für Ausländer, die vom Reichs.
:rouhcinder der ArbeiJ für das Wirtschaftsgebiei Südwestceu!schlo:md erlassen wor.
den war. In scinen Amtl'iChcn Milleiiungen vom 5.12.1940 te.Ht der hies-ige Reichs.
t:euhander der Arbeit mit, daß diese Bek.anntmachung im gleichen Wortlaut auch
fU" das Wirtsch-aftsgebiet Sch!es-ien ei-(1Sch!'leßlich der Ostgebiele gift. Der Reichs
treuhänder der Arbeit macht in dieser Bekanntmachung (Jetz\sr Absalz) besonders
d rauf au1merksam, daß Palen vor Erfül!ung der Wartezeit ein Heimfahrtsurlaub
'cht zu gewähren isl.

{B) Befreff: WeihnachfsbeihiHe für auswihU beschäftigte Bauarbeiler
und Dienstverpflichfete

Wie -im vorigen Jahre soll auch in diesem Jahre wi.eder eine Wcihnachtsbeihjlfe
1t; fs s t  e u c   ti   r:;u   e t, D RI:!   echs  f  ;:  hl(J  f:::r  j  r  r' u :  =
hallsberechtl9ten Angehö igen und 1,]5 RM für alJe ns!ehende-  auarbei1er 1<11 Aus
Slchl genommen. Dienstverpllichtete aus anderen WIr!schaftSlWe!gen s,?llen w gen
d>;r :besonderen Dringlichkei,t ihrer Arbeilslei .t.ung in der gen,,::,nten Zell von ihren
eetnebsfuhre,n nur auf vier, bei Enl-fernungen uber 400 km iJuf funf Ka'lendertiJgi':' VC!-11
ctcr Ar,beit freigestellt we .den, sDweit  ie nicht Anspruch aUf Urlaub haben. Fur sie
1011 wiederum wie im vongen Jahre eine einheil!liche Weihrlach .sbei iJfe von 10 R!"I
g,w<ihrt werden. Die Weihnachtsbeihilfe soll weiterhin nur fur die Werkta e !n
flage kommen, die zwischen dem 20. Dezember 1940 und dem 5. Januar 1941 liegen.
- Uber weitere ,EinzeiheiJen werden wir die Mitglieder unverlüglich unlerrichten,
sObaid der WorJtaul der endgültigen Regelung vorliegt.

124) Betreff: Betreuung der im Reich eingeselzten gewerblichen ausländischen
Arbeitskräfte durch die Deutsche Arbeitsfront

,.oer ReichsarbeilsminiS'ter. RAB!. Nr. 30 vom 25.10 1940 S. 1513.
Va 57301]49.

Die Deutsche Arbeitsfront. Amt für Arbeilseinsi3tl, hat sich bereil er järt . die Be:
1teuung der im Reich eingeselzten gewerblichen ausl<in9ischen Arbeltskrafle  el
,h rem E,intreflen ,und während ihrer Be-schäftiguag im Reich zu ubernehme!1' E.I!1<::

trägt wesentlich Zur Eingewöh-nung der aw,länd; chen Arbe;ns rafte
deutschen V2rhä-ltnisse und dadurch zum längeren Verbleiben aß"! Ar eltso.r!
ußerdem werden die Arbeitskräfte lIber ihren Aufenthalt im Relc . I  ,die

I günstig berichten und dadurch die weileie Anwerbung von auslandlscnej1
rbeitskratlen erieichlern.

OBZ. 1940 Hpft 50 SeHe!lJ 12. Dezember

Seit 35 Jahren der Schutz- u.
Dichtungsan'strlch tur Beton,

Mauerwerk und Elsen.

firma Pa u I Lee h I er, Inertolfabrik, Stuttgart.
Büro BresJau, HerdalnstraBa 51.

Pre-isuberwachungsste!le - K.altowitz zur 1Cenr.lni,;, um aeien

tung wir  : e rlff ;q      h  j    s :/t ea'.:\ sts f:!e für Ta('!clohrtII.!5chJägc.
Gei Belri..bsprüfunqen habs- ich le;tges,ellt, daß dia Sauu>:1arr;ehrner oe!" ETiaß

der PreisbiJdul1gs nelle 6reslau VOill 17.7_1940 O. P. j Ra (125) vis-!kch r;ich: beach:en
und die im t:rlaß feslgeleq en Höchstsätze iü{ Tageiohrt!u!ch!äge ü::'er  hr it9n

!eh halla es daher für V8ran!aßt, daß Sie Ihre MitgljecsbetrJeoe nocnm,;:;!> auf
die geltende Regelung ninweisen. Untamehmer. bei denen Ich derE,.t:ge lJoer
schreitungen dar Höchs!siHzc fur Tag0!ohna.bc;ten fcs;5teilc '<Vordem von r.-;;r e'lt
sprechend bestraf{ werden:'

_ v    ib7  9  n ..:; f       sn t"enka     des O":Jerprä5idc:n!en -- P c eise,ldlir1gs5tcl!e
,,!'letreff: Festsetzung elncs Hi:ki1st.TageJohnz!.Isch!agsahes tiir den Rag:erun.gsbezirk

K<3l1owilz
Auf Ihrem Antrag vom 22 Mai 194(} e,kiare ich mein Einv€;"slandnis, d ß '1'11 Re

gierungsbezirk Katiowllz von flrme.l, die ihren Silz wesllich der PQJiz,,;gren::e cde;
im ß..llreich haben, bis zu eir,er reich ein!1eitlic ert Reqelur,g die n crslel1encen
TiCgelohnunkostenzuschläge für Arberler. im HQch-. Tief- und $tr<lß<;'100U I" Q.ech '", g
gestoHt werden dürfen.
Bei angehä<1gten Tagelor.ni.J.rbei\en

soweit eille lonnsummens1euer erhoben wird
oweit eine Lohnsumrncns:eUBr n cht erhoben WI[Q

Bel reinen Tagelohnubeiten
soweit eine Lonnsummenstcuer erhoben w:rd
soweit eine Lohllsummensteuer nicht erhoben I'md

Für Firmen, die ihren 8etriebssitz im ;<eg:enmgsbezlrk K:9.t!o.....il1.
sich dIe Si:ilze, solange eine Ausfuhroeförderungsabgabe nicht
die Höhe derselben,

In den  ngegebenen Zuschlagen ist ein Un:e:n",h"1erg<.";vi n vo" 5 y. H, ent
halten.

Hei! HUlerl

Relchsinl'tungsverband des Baugewerkes, l3ezilkssleHe Sch!csien.gez. Albert Kurzer, ger.. aU:11,
Bezirksinnungsmeisfer.

.fflr!i-tr bereiten
schone Ringe, Hals- und AunkeHen, Ohrringe,
Nadeln, Knöpfe, Siegelringe, silberne Leuchter,
Kaffee- und Teeservice, Schalen l Zigaretienetuis,

gute Uhren von

7J1'£'d.tIuu

OMUlffi" Sii'aße !
Auch Ankauf und Inzahlungnahme von Go!d, alten
Si!bergegenständ n, Mlinzen, BriJIanten, Perlen,

bunten Edelsteinen
Bifle be5ichtlgan Sie dis inleressanten Schaufenslariluslagcn

Ulll5G431
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Betr.: Einsendung des BezugsgelJes!
Pünlülidlc Einhaltung der Zahlungsver p Hid1tungen hei t
Arheit, Wirtsduft [md Vertrauen fördern (md störende
Bccinträ<btigungen sowie nutzlose Bc1a. tungen in der Ge
sdläftsabwiJdung vermeiden. Der leben ige Wille zu nÜtz-
liehe!' Zusammenarbeit und gegenseitiger Dienstbal,keit
verbngt sorgfältige Wahrung aller Grundsätze, die dem
Ziele reibungslosen [md gedeihlidrcn Schaffens dienet).
Deshalh: PiinIdlidlc Einsendung der Bezugsgebiihrcn

fiir das 1. Vierteljahr 1941!
Der Verlag

Eiii$iI!  IIlId BeschllfflllJ!!I !JOII Baustoffeli
für krle!!lslIJichligl! BallUl.lrhilbeli

Tagesunterkünfte
nach den Richtlinien der DAf.,Amt
"Schönheit der Arbeit", liefert ku rzfri stig

H@!;;;i»@I!J\'Il!)wk «!iI ftiil' $ iiillß:i!), $ !ijjliiJi!)rg i!lt
Gegründet 1888

08l.1940

lVlcnschen errichtet .werden. Die zweite große .Reichsmaßnahme betrifit
daher den Bau von VolkswohJJlIngen, für die in großem Ausmaß Reichs_
darlehen ?:ur Verfügung geslellt werden. Bis heute sind rund 200 aUf)
V olks,w'Ühnungen errichtet worden oder ,noch im 'Bau.  '\. s dritte ÜoBe
Gruppe der l(eichsmaßnahmel1 sieilt dIe Reichsregierung ihre Hilfe dem
Bau von Landarbeiterwohnungen zur VerfugLlog, Insgesamt sind seit dem
Jahre 1937. in dem dic .Förderung des Landarbeiterwohnungsbaues auf
Grund einer Anordnung des Reichsrnarschalls Göring einsetzte, rund
21000 Landarbeiterwohnungen errichtet wordcn oder im Bau be£indIicl,.
Dartiber hinaus wird der Bau von KleÜ1\vohllungel1 überhaupt weitgehend
gefÖrdert. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang die übernahme
von Reichsbt.irgschaften zu envähnen. Die bisher be\viUigten -ReichsbÜrg_
schaften haben den stattlichen Betrag von 915 l\1iI!ionen R.M erreicht. Da.
mit ist ein Gesamtbauwerk von 3,3 iVlilJiarden R.1\1 geschaffen.

J!llIsllillhmebewilligußge!l vlillll1ellballllerbot
Unter Außerkraftsetzung der bisherig-en Er]asse hat der Generalbevoli_

mächtigte für die Regelung der Bauwirtschaft mit .Erlaß GB.-XVIIIb/1131/J
vom 26, November 1940 die Zuständigkeit der Gebietsbeauftragten für diL
.Erteilung- VOll Aus11ahmebewH1igUllgen zum Nelibauverbot wie foJg'geregelt:

Die Gebietsbeauftragten werden ermächtigt, Über Anträge auf Aus
nahme vom Neubauverbot Kemäß S 2 Ziffer 3 der 9. Anordnung VOll,
J6. fcbruar 1940 bei Bauvorhaben, deren Gesamtbausurnme nicht IUeh
als 30000 Reichsmark beträgt, in meinem Namen zu entscheiden. Vor
aussetzung ist jedoch, daß die benötigten Baustoffe, insbesondere Bau
eisen und Bauholz, bereits vorhanden sind oder der zuständige Kontingent.
träger sich bindend bereit erklärt hat, diese aus dem Kontingent Z111
Verfügung zu stellen. Ferner muß der Arbeiterbedarf aus örtJich gebun
denen, nicht verpfHchtungsfähigen Arbeitskräften gedeckt werden können.
und die als kriegswichtig; anerkannten Bauvorhaben des BezIrkes mUsser:
ausreichend mit Arbeitskräften versorgt sein.

fJelllwefJ1P'f.ltten
11I.f.lrrtfJ1fßJStei.ßplf.lttIf!l!!ß

tjf'e rrrf.l  11f) pI. f.ltteß
rauh und fein geschliffen, ein. und mehrfarbig, zum Teil sofort

ab Lager, thfert und verlegt preisgünstig
Max WoH\l:elJ". Betonwerk, BlJ"esHau 6
Verlängerte ,Einundfünfz.iger..Straße Fernruf 51362

Mit dieser RegehlllK wird insbesondere die vom Generatbevo1lmäch
ti).den für die I egell111g deI' Bauwirtschaft mit Erlaß GB.-XVIII/lls'-;
(VIII) vom 28. August 1940 ausgesprochene .ErJI1ächtigl!]]  zurÜckgezogen
nach der die Gebietsbeallftragten AusualnuebewiIJigllllgen in beschränkte
Nöhe für solche Bauvorhaben erteilen konnten, bci denen dei' Einsatz VOI'
Kriegsgefangcneu vorgesehen war. Sämtliche Anträge auf :Erteilung VOl:
Ausn<llunebewiIligul1geu für Bauvorhabcn nÜt mehr als 30000 R.eichsmarh
Jlllissen daher wieder dem Gel1eraJbevollmäcbtigten für die Regelung- Je,
B!tt!wirtschaft vorgelegt werdcJJ, der, je naclI den gegebenen-Um.stäude11.
tiber den Antrag entscheidet. Auch die zwi.schenzeitlich au..sgesprochellt'
Hcgrenzuug der Gesamtsumme der monatlich je Gebiet zu erteilende!'
Aust1ahmebewilligungen auf 30000 Reichsmark wird mit obiger Regelum'aufgehoben.

AnJiegerbeiträge und Preisstop
DeI' Reichsarbeitsminister h d die nacJ1.l\eordncteu Behörden ersllc1n.

alle Anträge auf BestätigUllg von SatzuIlgell oder GcmeiudeheschliisscI
durch die Anliegerbeiträge neu eingefÜhrt oder die bestehenden AnJiegel'
lasten zu ung:unsten der Anlieger geändert werden, ihm znr Zllstimmurl'
vorzulegen. Das gleiche gilt al1ch von dcu sonstigen im JiillbIick at!f diL'
Straßenherstellung erhobenen Leistuugen, also vor al1em von den Sic1JCI
heitsleistungen fiit die k(i:nf!igen AnIiegerlasfell. AI1Ch die Erfkhtung VO:1
PfIasterkassen und die A.ndenmg von Pflasterkassenverträgen zn lIll
gnnsten der Anlieger bedarf der ZustimlTIung des MÜllsters.

Richtlinien für Wegegelder
Die :EinfilllCUllg oder Erhöhung von Wegegeldem der Betriebe

llliter {lel1 Lohnstop. Der Reichsarbeitslllinister hat Richtlinien für
Genehmigung solcher Anträ e bej den nicht dcm Baugewerbe ZlIgehörige,1
Betrieben erlassen. Es wird davon al1sgegangen, daß bei einen] Wochel1
verdienst von 25 RM VOll den GefoJgschaftsi1Jitgliedem hÖchstens 2 RM.
bei geringerem Lohn 1,50 I M \vöchent!ic!t für den Weg zur Arbeitsstellc
selbst iibenlOnJ111en werden können. Nur der hierÜber hinau.sgehende
Betrag darf vom Betrieb ganz oder zum Teil ersetzt werde!!, wobei eine
pauschalc.Abge1tung in Form eines eillheitlichcll VlegegeJdes zulässig ist,
Die Genehmigung saH aber allch nur dann erfolgen, weun die Löh!le us"\'"'
nicht schon !Inter dem Gesichtspunkt chler edleblichcJI Entfermlllg dei
Wohnung von der Arbeitsstätte erhöht wurden oder wenn sie nicht bereitS
so !roch sind, daß die übernahme deI' Fahrtkosten den Gefolgschafts
n1itgliedern zlI.!2:emtltet werden kann. Die ZustimmunK zur AusschÜttUII
von Wegegeldern soll zu den wenigen Ansnal1mcn gehören, da der Lohw
stand der verschiedcnel1 Gebiete nicht erschÜttert werden darf.
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Ergänzung der Scblecbtwetterregelnng im Baugewerbe
Ausgangsp nkt für die sogenannte Schlcchtwetterrege]ung im Bau

!tcwerbe und .,10 den B';lunebepgewerben war, daß zahlreiche Bauarbeifer,
,he von al!:swarts .verml te1t s1I1d. und nicht täglich zu ihrer .familie zurLick
1\:ehren kannen, Im Wmter aU! staatspoJitisch \vichtigcn Baustellen ;:'0
!al1 C als mö. lich verbleiben mü.ssen. Ihnen JOlIß es ermöglicht werdeIJ,
ell e nUf voruber ehende Unterbrechung d}-trch die \Vitterung Im 'Winter
,uH der Baustelle m Kauf zu nehmen und mcht zu ihrem \Vohnort zurück
1:_ kehren. .es er.veist sich jedoch in seinen Auswirkungen als nicht durch
!l1hrbar, die Schlechtwetterregelung auf die auswärtigen Arbeiter einer
Baustelle zu beschränken. Einmal sind die auswartigen Arbeiter auf den
Ba.uste len heute zum großen Teil Ausländer. Ihnen die ansfaUende Ar
beltsZett nach der SchJeclItwetterregelung zu vergüten weil sie auf der
Baus!eUe .verb!eiben, die einheimischen deutschen Arb iter aber auf die
ße -utsubhchkeit des LohnausfalJs infoJge schlechten Wetters zu ver
weIsen und nach Iiause zu schicken, würde eine ungleiche Behandlung
:Ja!st.elJcu. Zum. and. ren kann unter Umständen die Entlassung der ein
Ij lmischen Arbelt.skrafte wegen schlechten "Vetters dazu führen daß auch
':h  Yerwendungsmöglichkeit der auf der BausteIle verbliebenen aus
wartIgen Arbeitskräfte bei vViederefntritt guter Witterung zunächst be
:<renzt bleibt, so daß das sofortige Anlaufen der Baustene in vollem Um
range erschwert oder unmöglich ist. Aus diesen Gesichtspunkten heraus
\vurde die Schlechtwetterregelung im Bau.2:ewerbe und in den Bauneben
ge erbcn f.ür den Winter 1940/41 (Tarifordmmg vom 24. September 1940,
RClChsarbeltsblatf Nr. 28 S. IV, 1173) nachträglich durch TarifordnulJg
vom 11. November 1940 CReichsarbeitsbJatt Nr. 32 S. IV. 1382) auf aUe
,;:werhlicbcn Arbeitcr, also auch auf einheimische, erstreckt. Gilt sonach
lJ   cblechtwetterregeJullg für eine Baustelle, so gilt sie ebenso für ein
IlerillIsche wie für auswärtige Arbeiter solange sie im Arbeitsverhältnis
,tU der Baustel1e stehen.

Schlechtwetterbezüge dÜrfen im Winter 1940/41 nur hir insgesamt
36. Tage gewährt werden. Diese Beschränkung ist nun dadurch ctwas
mngelockert worden, daß auf diese 36 Tage um die. Tage anzurechnen
sind, an denen auf der Baustelle mindestens 4 Stunden infolge schlechtetl
Wett rs ausgefallen und auf Grund der Schlechtwetterregelung mit
sechzig thmdertstel des tatsächlichen Lohnes vergütet worden sind. 50
nach bleIben Tage, an denen nur für 1 bis 3 Stunden SchIechhvetterbeziio-e
gewährt werden, iür die Errechnnng der 36 Tage außer Ansatz. '"

Um den irn 'Winter 1939/40 weit verbreiteten Mißbrauch der SchJecht
wetterrege]ung zu unterbinden, der zur monatelangen ZurÜckhaltung der
Arbeiter auf del1 stiJIgelegten BallsteIlen führte, wird !1llllT1lchr eiue An
zeigepflicht gegeniiber dem Arbeitsamt eingeführt. WenIi au drei al1i
einanderfolgenden Arbeitstagen insgesamt mehr als 8 Arbeitsstundetl
wegen schlechten Wetters allSgefa1len sind, ist dies V0111 Unternel1!lTer
dem Arbeitsamt, in dessen Bczirk die BausteHe Hcgt. binncn 24 Stundenzu melden. - CReichsarbeitsbJatU

\VeihnachtsbeihiHe des Arbeitsamts
Für Urlauber in Außcllarbcit

Flir GefoIgschaTtsmHglieder bei Bauvorhabcn lind alJgc1l1cin für Dienst
verpflichtete und GleichgestelIte, die infolge ihrer Arbeitsaufnahme von
ihren Angehörig-en getrennt leben müssen und die ,-on ihrem Betriebs
führer iu der Weihnachtszeit von der Arbeit freigestellt werden, hat der
Reichsarbeitsll1'inister a1H:h fÜr dieses Jahr zugelassen, daß die Arbeits
ämter aus Mitte!n des R.eicl1sstocks für Arbeitseinsatz in beschr£inktelll
Umfange eine vVeihnachtsbeihilfe gewähren, um solchen GcfoIgscllafts
mitgliedern den Besuch der Angehörigen zu erlei<:htern. Die \Vei!I\Iacht 
beihilfe wird, wie im Vorjahr, iu der form gewährt, daß der Uuter
lIehmer Entschädigungen filr den Verdienstausfall währeud der \VeJ!l
nachts- und Neuiahrswoche für seine Gefo]gschaftsmitg1ieuer zahlt um!
vom Arbeitsamt erstattet erhält. Die vVeihnachtsbeihHfe ist ei1ie Leistung
des Reichsstocks und kein Arbeitsentgelt, sie wird auch neben eillcr
etwaigen Weihnachtsgratifikation gewährt. Selbstverständlich kann es
sich mit R.ücksicht auf die angespannte L'1.ge des Arbeitseinsatze::; lIud die
Belastung der Reichsbahn nur ml1 beschränkte freisteI!uligen handehl.
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Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen
Den Betrieben werdeI! VOll! Arbeitsamt auf Antrag die VergÜtungen

fLlr LohllansfälIe iufolge FIiegeralanus usw. bis 7,U 90 v.tl. des Lohn
ausfalls erstattet. Dahei werden die Bi'uttobeträge der Löhne zugrnnde
0;e!egt. Es 'werden somit auch die SozialversICherungsbeiträge llnd dlc
Steuern anteilig erstattet, die der Arbeiter zu tragen hat. Dagegell IJaben
die bisherigen Vorschriften keine Möglichkeit gelassen, auch Sozial ver
'\icherungsbeitr1ige zu erstatten, die der Unternehmer zu tragen hat. Der
Reichsarbettsmiuister hat deshalb augeOldl1et, daß die Arbeitsämter auch
die Untcrnehmerantelle in der Kranl(enversichernng, in der Invn:lideu
\.crsicherl1llg, KuaPDscbaftsvel'sicherung und Arbeit.slosenversichertlng er
statter]. Eine Erstattung der Uuternel1meranteile zur AugestelIte1JVer
sicllenulR: scheidet aus, weil sich die Erstattung der Vergütungetl nur auf
Arbeiter erstreckt, nicht auf Angestellte. Eille Erstattuug von Ullter
nc!unerbeiträgeu zur Unfallversicherung kOli1mt nicht in Frage, weil cs;
.sich 11m ein Wagnis handelt, für das der Unternell1Tler allein aufzukommen
hat. Ebenso \',,-erden nicht etwaige Steuem. wie die LolmSlll11mensteuer.
oder sonstige Allfwendungen erstattet, die den Unternehmer alls AnJaß
der ZahJullg der Vergütungen treffell. Die Erstattung der Unternehmer
att1eile z\1r Sozialversicherung kanu anch für die Vergangenheit beimArbeitsamt beantragt werden. '

Privater lIausbesitz und Wohnungsbau
In ei,uell1 vor kurzem getHr 1 ltenen Vortrag  iber die ,.Leish1l1gcl1 und

Aufgaben ,des privaten tlausbesitzes'l HilHte der Kall'imallil Erich Tribitts,
dVlagrdeburg, Präsident des 'Reich bu1J'des der Jialis- ulJld Grundbesitzer.
Berlin. 11. a. aus. draß der rdvate Jiausbesiltz zrl aol1lt;,u Zeiten für Staat und
Gemeinden ein besonders beständiger und krisenfester Steuerzahler ge
wes'en sei. In1 nationaJsozÜtIistisdlen 'Staat lmd insbesondere im Kri'ege
sei der Iiauseigentümer der Betreuer der tlansgeweinschaft mit wichtigen
öfientIIcben und sozialen LeishmgspfHchten, Der GrundbesHz; sej im
OBZ. 1940 Heft 50 Seite V 12. Dezell1ber
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Ausgabe von ..Speer..Zetteln'  zur Durchführung brmHche-r
Luitschutzmaßnahmell

B<:!l!5 offtjar)sporte iÜr :\Iaßnahmen des neuen luttschu:zb:wprogr<rmms
\n:.rde!!; so,:.: 't es sich 11!1i Eisenbahntransporte hande!t\ mit ,.Specr
ZerteIl! I s!cn rgeste!!t, ,ytC der GeneraIbc\'oHmacbtrde für die Rege
Jung der ,DaUwIrtschaft uiLt seineJI:I- Erlaß Gß. XIV/UD1 vom 26.10.1940
bek nTit ibt. D.ie Ausgabe der Sp-eerzettet für diese Transporte erfolgt
durch dre Gebietsbeallftragten des GB. Bau. Alle für cUe Ausgabe von
Speerzcttcln glHhgen Vorschriiten (Kontrolle der AllSgabe durch
Numenerung l1nd BlIchrtihrung, überwachung \.oJt i'ilißbräuchen.) sirrd
hierbei zu beaohten.

Neubildung deutschen Bauerntums
21206 Neubauernhöfe auf einer fläcbe von 346 542 ba

., vVie der ReichsenJitluungsminister in einer soehen herausgegebenen
Ubersicht Über die in den letzten sieben Jahren erzielten Er.l;eb-nlsse auf
dem Gebiet der Neubildung deutschen Eauemtums berichtet. "..irden im
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gesamten Reichsgebiet in den Jahren 1933 bIs 1939 21206 tIdie aui einer
fWche Y011 346542 ha neu g-egrÜndet' und 70 116 kleinere landwirtschaft
liche .Betriebe durch Lalldzlllag:ell yon 139 :?Sl ha erweitert llnd dabei
vielfach au! Erbhofgröße gebracht. Weitere !G7000 ha Rind angekauEt
und befinden sicIt bereits hl de;l tiändeu der Siedlungsg;eseIlschaiten. mn
iu den nächsten Jallren mit Ncubauern besetzt zu werden. Uber 30 Y. n_
der netten Bauernhöfe sind an Landarbeiter, iandwirtschaft1iche Beam:e
nud liiudIiche Jiund\,.erker vergeben .worden, die Übri!!en nöte an Jung
bauem. Im allgemeinen hat sich die NCl!uiIdun  del!tschel  Batren:.tl1!l1s
der letden sieben Jahre I1nd damit die Leistung der Sicdllmg-sbehörden
und SiedlungsgeseUschaitcn in Anbetracht der weiten Verteilung der
NC11hauerJJhöfe anf den Raum vom Burgeniand bis zu] lIiemel, yom
Alpcnlaud bis zur Nordsee ohl1e weitere Beachtung durch die Öffentlich
keit yoll'zogen. Vor dem Jahre 1933 betrug die Durchscbnitts-RröDe d<:r
Neuballernhöie 10,5 ha. Seitdem stUndiges Anstejgc!\ der Dllrc\1sc1mitts
größe ald rund 22,5 1m im Jahre 1939. Au! den seit dem Jahre 1933 zur
Ansetzung. gekoHunenen Neubauern entfalJen mud 30 \", Ii. auf Land
arbeiter und Gutsanges1eIlte. Die yorstehenden Angaben siiJd noch
da1ringehend zu ergänzen, daß die Großvorhahen der \',:eriahresp1an
industrie, des Alltostraßen- und \Vohnsiedhmgsl'tllles sowie die L3-nd
inallspruchnahme der drei \VehnnachtteiJe und Beiestigungsa;-be!!e;1 es
erforderlich machten, in den Ietztvergaru enel! hinf Jahreniiber 3000(1
Personen mnznsiedeln. Rund 140 Ortschaften sind g-allz. 2230rtsc1m!ten
teilweise llmgcsiedeIt ,,-orden, Ins'gesa1ll't wurden 5600 b.nd\\"irtschaft
liche und sonstige An,\y-esen dayol1 betroffen. so daß Über 120000 11a
aIJcin fiir die ErsatzansprUche yon tBauern und Landwirte]; zur 'Verriignng
gesteUt ,verden Il1tlß.ten. Kurzfristig H!l'd ohne grüßere ReiDnl gen is. diese
gewaItige Umsiedluugsarbeit geleistet \Vordcu.
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zjchtet wClden kö.nnen. Die Arbeits'iLmter $lind zur Zeit damit beschäftigt,
fesuzusieJIeu, wievic] ßaltlarbeiter im gesamten ReichsKali vorhanden ulnd
in welchen Betrieben sre ang"c:setzt. sind. Dies J!:eschieht 11:1 Zu arnmen
hang mit der Erstebhmg von-BelschMtigtenkarten_ Atile am Baumarkt in
teressicr en Betriebe lTIlissren urtngehend mit ihrem örtlich ,zlistä'nd<igen
AJbci,tsaJl1t wegcn tAusfertigtUDg von iBeschäftigrenkarten IfÜhlung auf
nehmen. NU'f eine vatIstÜnd'i!:!;e Erhe'bwng gestattet die d!'fngcnd notwen
dige ,AlJisweHlmg des IßauprograIl11l1Ie,s. ,f:,ine weiitere EJltlasi'lmJg der Ar
beitseins2. z]ag;e im ,Hau,gewerbe wird von dem fachbemf.Iuehen Einsatz
der Kriegs,gefangenen zu erwarten sein. Die AI beitsämter ,Überprüfen
LUr Zeit die B'erufsel1twic1Jung deI. Gefangenen und sind angewiesen,
f! emdberuflich Beschiiftigte aus ihrer Täti k'eit heraus.zUlzie'he.rn und ihrem
beruflichen Können entsprechend anzusetzen. FÜr Idie iAblZiige wird in
jedem ,faLle /Ersatz gesteHt. Da!nil! dliirfte es mögrHch s'ein. die begonnenen
Bauten besdI r lelllligt 711m  bsd1],U'ß zu bringen uind 'den Baumarkt auslZ'l.I
\'leiten. A'1'le diese IMaßnahmen rechJtfel'tilgeu die l'Erwartwng, daß die neue
!hus,aiiSOlil fr'iihzeitiger tn:J miit Eins.at,z a,lJer vorhandenelJ Arbeitskrälitebeginne!! wIrd.

Berichtigung der Tarifordnllng für das Baugewerbe im Reichsgau
Wartheland vom 5. März 1940

Tarifregister Nr. 2945/6

Wart'lreland vom
vom 5. Apri] lQ40s,

& 5 IV Ziffern 4 Uind 5 hutell1:

4,
Lohnglebiete I 11 III IV

6tundenlöhne iJI RDf
'Siei;lh lz- 68 63 58 53

66 fiI 56

;Ei en'baim;b  d1 U: 58 54 50 465, 55 51 47 43
35 31 27 23

gez, iK end z i a,

Anordnung .,betreHend Lcnkung der Arbeitskräfte zur Sicherung
der DurchHihrung  nauischiebbarer Aufgaben von besonderer

staatspoJitiscber Bedeutung
Reichrsstalt,haltet für den Reichsgau ,Warthe'lanrd ieilt mit:
eine restlose Erfass1uug sÜJlltlic.her Arbeitskriilite und eine zweck

emsprechcnde Vertei,lung der 'Arbeitskräfte s:icherzuste l1e,n, or.ctne ich auf
Omnd der    4 und 8 der Verordnung des 'Beauftragten für den Vief
Jahre pJan zu!' Sich'erstellu.ng des iKräftebedarfs  iir All'fga,ben von beson
derlcr staatsJJüli,tislcher IBeldelltung vom 13.2.1939 'Reic!J,sgeset'zhl. I S, 206)fOlgendes an:

6tej e des im ffbriRc'lI 'R.eicns
ein'e Beschil:6tiKwngs'ka'rte eilI

des flOr den Wo!JJ.l!
Arbeit&itnJtem -Üll

sind' gerrau zu

sitz
VolLzuge
beachten.

4. Aus arbeitS'elusatzmii:ßigen Grundeil habcn, so\veit dies noch nicht
geschehen ist. ,tBc IBetriebe - bescl1leunigt diejenigen des ,Metatl-, des
B,w- u7Jd ßawnebengewel bes - flir aJ,le OefolKs'Cha tsmH}..>i.ieder die ,Aus
::,te.\Jwng der BeschMtig-ungs'karteJ! beim ,zuSWridigell Arbeitsamt zu. beall H
OBI, 1940 Heft 50 Seite VI 12. Dezember

tragen und file diesen b,veck die V(J!11 L4.rbeitEamt gefordertenvorZlu]egoo.. _
5. Wer dieser Adbrdnung zu,widerhaltdeU, wjtrd auf Grund dler zweiten

Verordnull.g .des IBeaU'ftragt'en Jiir deI! Vierjahres,pJan zur :DuchfiüIUUlt1'g
des VierjaIl1 esplans vom 5. 11.1936 ,ÜReich'S:geserfzbJ. II S. 936) mit Ge
fängmis lind Gel]dstrafe, 'letztere in unbegrenzter I-Mhe oder mit einerdieser Gtrafen bestraft.
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Innungs-. Verballds- und Vcreinsangele.genhciten
Zirnmererinnung Königsberg, In einer Versam !ung sprache_n d::>r Reichsinnungs_

meister Roih Karlswhe und der Hauptgeschafts-fuhrer des Relchs'mnungsverbandes
Dr. 'Gerland. ' Der Reichsinnungsmeis1er erörterte die organisatorischen Fragen, die
s:ich aus der Trennung des Zimmererhandwerks vom Maurerhandwerk ,(m Innungs_
wesen ergeben, die 10 Os1prcußen bis 37.3. d. J, eine Innung ;geb.ildet haben... !=r
wies ,dann darauf hin, ,daß es auch für das Zimme erhandwerk In O tpreuße;n notl9
ist,s;ich zu Arbeltsgemeinschafjen <zusammenzuschlließen. Da das bIsher mcht ge
schehen -Js1 hätten viele Auf!räge für den Bau von Holzhäusetn von OSipreußen
nach Berji,n 've gQben werden müssen, Im iJt;'rigen so!!te 'sich das. Zimme erhandwerk
auch fur die Anfertlqung von Beilen und TIschen, ,Banken u. a. mteressll-eren, wenn
die Arbeiisgemeinsch<lflen bestunden, Die Kriegswirtschafl brauche. den Einsatz
jedes Handwerkers und erfordere rationelle Arbeitsle:istung. Dr, Gerland er,innerte
an 'BrauchJum und Uberlieferungen jm deutschen Zimmererhandwerk, die es zu
pflegen gelte, Nach der OrganJsaHon des Zjmmererh nd"Ye k-s in <?s.fpr ußen gibt
es in der Prov,inz  m ganzen etwa zehn Innungen. BeZlrksmnungsmcIstet 'Ist Weller.
Barlenstein. Obermeisler Schotte, in dessen Versamml,ung der Reichsinnungsmeisler
nach dem Besuch von'- 'acht oslpreußischen Innungen sprach, unterstehen 'die Kreise
Kortigsberg-Stadt Samlartd, Braun-sbetg, He!lligenbe-il, lablau und Weh!au.
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Persönliches
Breslau. ,Bezirks-InnungSmeister Baumeister Albert Kur zer, Breslau, erhielt am6. Dezember 1940 das Krjegsve dlenslkreuz 11, Klasse.
Diqtfurt War1hegau. Stadtbauführer Z i m m e r man n ist als Stadlbaumeister nachDielfurt berufen worden.
Insterburg Opr. Der Provinzialbaurat Kurt M e j n e r s vom landesbaUCirnt Inster.burg ist zum Provinzialoberbaurat ernannt worden.
Neustadt Wpr. KrelskuJfurbaumeisler S i mon aus liegnltz ist als IKreisbaumeisternach Neustadt berufen worden.
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TodesfälJe
Beuthen OS. Baumeister Franz Emanuel Neu man n, 71 Jahre.
Bre$lau. -Studienrat Dr. phH. Viktor H ort j g, 75 Jahre. Der Verstorbene war

lehrer an der Slaalsbauschule Breslau und 'dürfte unseren Lesern als früherer Mitarbeiter unserer Zeitung .jn Statikfragen bekannt sein.
KiSnigsberg Pr. Maurermeister Heinrich E bel, 40 Jahre,

Sudi!fellgilll _
Dienststelle lür Eaupflcge nnd Iieimatschutz

Auf einer Tagun,Q; Üt Reichenberg, die der Berufung der neuen Oauräte
des Reichsgalles Sudetenland g'lIt, führte Gauleiter und Reichsstatthaiter
J-Ienlein 11. a. folgendes aus; "Um die Entwick1ung der Selbstverwaltung
I1IISeres G,ltles weiterzuführen - und zwar auf eine nt Gebiete. dessen
Bedeutung durch den Jüngsten großen erJaß dem deutschen Volk erneut
aufgezeigt worden ist - habe ich mich entschlossen, mit dem hClltigen
Tage aJ!zuordnen, daß bei der Gauselb5tverwaHt1Jlg. in der AhtcilutH;
KuJtlir- und GemeinsclJaftspfleg-e eine DicnststelIe für BatIPflege tllJd liei
matsehutz errichtet wird. Der D-ienststeUe, die aOl 1. Januar des kom
menden Jahres auf Grund einer von mir erlassenen Anordllmrg ihre Ar
beitstätigkeit aufnehmen wird, steHe ich die Aufgabe, bei al1en BaltVOr
haben im Sudetengall während des Krieges und nach dem Kriege beratend
und ausrichtend einzugreifen. Denn auch das Bauen, ja selbst das Um
bauerl, muß zum lebendigen Ausdruck unserer großen Zeit werden. Ich
hoffe. daß die Arbeit der neugeschaffenen Dienststelle so fruchtbar sein
wird. daß sie von aUeu, die banen lind haucn waUen, mit Freude und

51 Bereitschaft 111 Anspruch genommen werden wird. Im Übrigen erwarte
ich, daß die GauseJbstverwuJtung auch im Hinblick der Beseitigun.l; aller
das harmonische Landschaftsbild unseres Gaues beetnträchtigender Bal!ten
lind in de"r schöpferischen Neuplanung unserer Bauvorhaben die tiefe Be
ziehung zum reichen Kulturerbe unserer Heimat wiederherste1len wird,
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Verlängerung der Urlaubsperiode
Der Reichsireuhänder der Arbeit für das 'Virtschaftsg-ebiet Sl1detell

bad, Pg, Dr. Fritz Kölll1er, teilt mit: Die angespannte Beschäftigtlngs
lagc hat dazu geführt, daß vielfach noch Urlallbsrückstände bestehen,
Den mehrfach an rl1ich herallgetragenen vViinschen, eine AbgeJtung des
Urlaubs zuzulassen. kaJtn ich im fnteresse der ErhaJtUllg der Arbeitskraft
nicht, ellltsvrech'cl1. Jeder Betriebs'viJhrer muß vielmehr bem'Üht .sein. die
bestehenden Urlaubsansnriiche durch tatsächliche Gewährung- von Frei
zeit zu crfül1en. Um einem VerfalJ VOll UrlallbsansprüchcTl zu begegnen,
erlasse ich auf Gnmd der Verordl1ttng liber die Lohngestaltnng: vom
25. Juni 1938 in Verbindung mit   2 der vierzehnten Durchführnngsverord
nun>!; zum Gesetz ZUr OrdmuH; der nationalen Arbeit fOlgende Anordt1U1u;.
Der rüc]cständige UrJaub ftir das Jahr 1940 kann bis zum 30_ ,Ttmi 194]
gewährt werden. ein VerfaJI des Urlaubs tritt vor diesem ZeitpunktJlicht ein.

t

Ernennungen in der sudetendcutsclten Straßcnbauverwaltung
Durch den fÜhrer und Reichskanzler sind unter Berufung- il1 das Bc

amtenverhältnis auf Lebenszeit Zlt Reg-ierungshauräten ernannt: der Bau
tat Dip1.-IIIR. Hans Schlögl beim Straßenbauamt in Saaz lInd der technische
überkommissar Dipl.-Ing, Max S1eigerbof beini Straßenbauamt in Trall
tenau, Re.c:.-Baur,lt Schlögl jst gleichzeitig- ZUlU Vorsta!td des Straßel1
bau amtes Saaz besteHt. Im Namen des Füllrers l1nd Reichskanzlers ]mt
der Generaliuspek!or fiir das deutsche Straßenweseu unter Berufung ill
das Heamtenverhältnis aof Lebe11Szeit ernannt: den StraBenbauinsnektor
LlIdwig Parsche beim Straßel1bauamtil1 Tetsclten 1111d die BezirksstraRe!l
meister Dipl.-Ing. Jose-f Langer beim SÜ'aßelJbauaJnt irr Jägcrndorf uud
Adolf Wlczek beim Straßenbauamt in TepJitz-Scltönau zu RegienlJt.\!,:sbau
inspektoren; ferner die Bezirksstraßenverwalter Wenzel Göll und Rudolf
ROdl beim StraBcubauamt in KarIsbad, die Bezirksstraßen111eistcr Dietrich
Neutzner uud Wenzel Ben;:1I1anll beim StraßenbauanIt in Böhmisch-Leipa,
die Bezit"ksstraßellJUcister Ernst Karaselc und Hermanl1 Pohl beim StraBcu
bauamt in Troppau lmd den Bezirksstraßenmeister R.icIwJ'd Sali,l2:er bein!
Straß.C:Il,bauamtin Jä.gerndorf. zu Straßenmeistent
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HQ undels ei= I  :;   e7 te  el 2ile  t ;:'" d   dfi & rn   , ':2hef :-J fi >t>     . :r e an   ha  :gegen nur bei dan zusli-indlgen Außensteiler; derc-RekhHleUe Hoiz.,in NurnbergSonn-- und Feiertage in der Standgetdberecbllung.. Fürth. Dre den oder Breslau zu beantragen Der Einkauf bis zu 5 Festmetern' ist hin
$onn- und ',Feiertage. an denen lau! Verfügung des R'eichswirlschafhminisleis gegen frei. .vom 3a. November 1939 Gu-!erwagen vom Empfänger entladen werden mußt-en, gelten SteIßc und Erden

hinsichtlich der Berechnung. des. StandgeJd s' als Workta9. e : Neuerc:r.ings 'ist nun Wirtschaftsgruppe Steine und Erden im Warlholand, Die Witl>chaflsgruppe Steine
neben .der Entladung auch fur die. vom ReJC}1SWlrtschallsmH1lster verfugte BeJadung und Erden hat in Posen eine Zweiggeschäftss,lelle Warlheiand errichtet. Das BÜ o
'Ion Gulerwagen an Sonn- und Feierlagen die Werklags-$Iandgeldberechnung maß- befjnde! sich 1-! llSeatenal1ee 19. Geschäf!s!ührerj j Dr. Burmes!er, der z_ugle1ch aUCflgebend. RH. die GeschaHsf!Jhrung der im glelch8n Buro befmdlidw,"l Zw iggeschafts:;j< !le derIIoJz Fachgruppe Ziegelindl.Jstrfe hat_

Handwerksbelriebe mit Hob;handel. Nach 9 3 Abs.3 der NadeJschnjtlholzpreis_
verordnung kör;nen Handwerksbeiriebe nur dann Handclszuschl1ige berechnen beim
Weiterverkauf von gekauftem Schnittholz, wenn sie im Jahre 1936 mindestens
60 v. H. der gekauften Schnittware ohne Be. oder Ver,arbeitung 1m Wege des Han
dels abgeselzt haben. SoweiJ diese Voraussetzungen nicht vorliegen, durfen Hand
\,:erk.sbotriebe Handelszuschläge nicht berechnen.Aut dem flachen Lande haben
':ICh. aus dieser Bestimmung Versorgungsschwierigkeilen ergeben, indem in den
wenlgslen Fällen die dOr! ansäs,sigen Handwerbbelriebe die Grenze von 60 v. H.
erreichten. [}ie Verbraucherschafl auf. dem .lJachen lande war daher gezwungen,
Ihren Bedarf aus entfernter gelegenen Beh,ieben des Holzhandels zu decken. Der
Reichskommissar für die PreisbiJdung IMt auf Vorstellungen des Reichsstandes des
Deutschen Handwerks dagegen keine Bedenken erhoben, daß Handwerksbetriebe,
die sich bereits bisher mit derartigen Geschäften befaßt, jedoch nichl oinen
:'"fandel-sumsatz in Höhe von 60 v.H. der bezogenen$chnitfware erreicht haben, die
n der Anlage 4, Ziffer I der Nadelschnitthoizpreisverordnung vom 12. Januar 194(1
dufge,fuhrten _Mengen<:usc-hJage berechnen durfen. Das bedeutet, daß s-ie beim Ver
:(auf In Mengen bis 5 cbm 15 v. H. und beim Verkauf in Mengen von 5 bis 20 cbm
-3 v. H, der jeweils ,in der Schnillholzpreis-verordnung vorgesehenen MindeSlprei,se:;Iufsc:hlagen ,dürfen. RH.

Rohh,"!lzpreis\lerordnung. .Im ReichsgesetzblaU vom 30.0kte:ber

ZiegeJ
Reichsverbücgto ZiegelkredHe. MI [ R.ucksicht auf diH kommende ",Vohn:.mgsbau_

p ogramm ti.nd die sonstig"n Anforderungen d r Bauwirtschafi ;51 tur die Ziege!ei
wHtschaH 8111e Kreditak:lon unter Einschal!ung der Deutschen Bau. \-;.nd Boden al1k
aufgenommen Vlorden. und zwar mit der Möglichkeit einer Reichsb rgschajt für d,e
aufgenommenen Belriebsmitlelkredite der Ziegeleien. DIe lautzeit d!O'r Kredi:e soU
nur bis zu einem Jahre gehen. DIe ßurgsc.:haft des- R.eid:es kann bis zu 95 \/. H_ OGS'
usfaJ!s belragen. Die Kredilkosten werden dUrch eiry2 UI";1Jage der ?:eichss;eHe

UJrf{  :n j n : d ;It  ife? a't:1 1':   h   t  it d  d  el  o   i    L d  e i,preis zugeschlagen werden.

Geschäftsberichte
Die Siedlungs-Saugenosscnsl:balt lJun:;:fau e.GmbH. hat Ihre o,denU;crce GGn2:al

vr:r!1!mmlung bei außerordentlich. starker Befeiligung ihrer Mitglieder i:lbgehalten_
Dre Aufgaben der Genossenschaft erstrecken skh im Krieae hin>lchllich de: Woh
nungsbeschaffung Vor altem auf die letzt schon !U trefler;-denMaßnahlT'en fU: diekünftigen großen .. - < wort

ei. und
It 'Ne.

jeder
tZllr'lgs_
ng be
ie:::tzLl

darfs In diesen Gebieten .zu sichern. 'Bei Grubenho!z wurde -der Verlagerung des
Grubenholzabsatzes im oberschlesiscl1en Bergbaugebiet Rechnung getragen.Außer
dem wl;lrdenTeil-e des Bezirkes Wiesbaden u d des landes Hess-en wegen ,ihrer
Irachtgllnstigen' Lage dem beniOchbarten Grubenholzpreisgebiet zugeschlagen. Im
Sudetengau ,isl bei FiOserholz eine Anglc:ichung an die Preise im Altreich eingetroten.
im übrigen ist keine Veränderung des ,allgemeinen Rohholzpreiss.tandes eingetrelen.
....uf Grund ,dieser TiOtSache ist auch nicht mit einer Neufassung der Nade.lschniU.
olzprersverordnung zu rechnen. so daß die NadelschniUhoizpreisverordnung vom12, Januar 1940 weiterhin in Kraft bleibi. RH.

Nadelscbniltholz-Einkaufsscheine. Die Verteilung der Nadelschniltho[z-Einkaufs
JCheine für diOS Handwerk erfolgt durch die Obermeister. Die Innungen haben be.
leils Verzeichnisse erhalten, aus denen hervorgeht, wer auf Grul1.d der früher er
'olglen Verbrauchserhebung und des rechtzeit.jg gestellten Antrages Einkaut-sscheine
"rhält. KünfNg sind Anllage auf Zuteilung soJcher Sc.heine unmittelbar beim Ober

um a n n 6reslau.
ungen veiantwortlich: WeHer '$ t r u t z,ugspreise nach Preisliste Ne 7. Post
Dienstag 9 Uhr, - Ersche:nu"g5!ag

Donnerstag.. - Bezug. preis: Monat!. 1,3(1 RM, vjertelj, 5,90 RM; !:lei Pos!o zug eins chi.
4,5 Rpf. ZeJ!ungsgebuhr zuzUg!. 6 Rpf. BesteHgeld. _ Einzelheft OAO RM. Verlag:
Pau! $ te i n k e > Breslau 2, TiOuentziensÜaße 29, Fernsprecher 58844 _ 47. Pos1

scheckkonto: Ami Bres!au 598. Druck: Brehmer & Minuth. Bresiau.

"'=-' "'''''w';. 'i:i&'  E\'&!tl1"W!? ''' ,!);#.  'i%N&,W]_R% """"""'=''''>'''-,*-W '''0i!:>'''''''  '''''': 4'"g*,_''''W= ;,j''.% '1$)'0J'/l;,,*:'-i1,",,,-'1c\  Jit)\\;-w "";., .;tw-!,,, ;,, , 'i5tE',':t',,,,,,,,,Qj'*""i

stets fabrikfrlseh erh1o\ltlich bel
Liichtpauspapier'faltuf'iik 9,Oza9iid!i&

A. ViI. te\roaftllll'li'!ler lNIac:hi'.
LHzmannstadt, Adolf-Hitler.Stra6e 105 fernruf 17591

"' , If l 

!J

'ff.

i 11'
i r j ' 1000-fach! .. I bewährt
I FriiJdr ,!feoRIDDS . Kdt.ees.. Deutsch Krone

Sie können auch bel

Kä!te weifer bauen.

wenn Sie unser
frOSISd!!Mt!miU 1

..STAFRO"
zur Anwendung bringen.

Punl Slurzonek K..G., 9,gr.1913
Glogau ' Liegn.itz

Tel. 2127 u. 2128 Tel. 1301 u.1303

dieser fachzeitschrift für TexUeil
und Abbildungen gemeinsam

f', e i$: Bei Abholung . . . . . . . . . . . . RM 1.50
Durch die Post einschließ!. Porto und
Verpackung' . . . . . . . . . . . .. .. i.85
Bei Nachl1ahme 30 Pf. Gebühren mehr
Fehle'nde 'Nummern können, soweit der Vorrat
reicht, zum PrS1se v_ol1_j  40 PI. bezogen werden
Das !;; halls"",,,,,ldinis 1;"91 d". l\Iumm". 51 bel

Qes'"Uu"ge,' auf die Einbanddecke bis 20. Jan ar 1941
erbeten. Die Lieferung enolgt Mitte Februar 1941Verlag Pa uR Stelnke

t:! RES LAU 2 1 L,E I P Z I G C 1l'auentzienstraße Nr. 29 WindmühlenstraBe Nr.47
ostscheCI kto, Amt Braslau 598 Posfscheckltto. Amt Leipzig 52  1I!:P"»", "",, "  " " ,, . ,__» "_,",",,, ""' ," "".."  _..,.." , ,,.. .., %_
oaz. 1940 Heft 50 Seile VJJ 12. Dezember

I Ul!'Ibu,om_ I
n. 1:11>., neU!!'U(!I\e Smerns;ei". IJ. feuerungs"au ,

Beratung / Entwun / Ausführung für das i :
esamte Gelbie* der l'ei.u:mJl'Igstecrmik i

! Ih e $ i   i.j '! , ';'1rafje der $1\ n . l\!lJf HiO @i!

frlschwessar..IHarenlagen
nach staatl. Richtlinien herges:elll

Asche. und Mml/lasten
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SJreßen- und Hofsinkkästen
System Geiger und Troc;kens!Jst m

Monierrohre 25-125 cm I W
BetonTonre  -15'J cm I. W.
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fu5slei pl<l!ten, Schornstein.
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DIf.. lodur k I
Sachverständiger

fiir Untersuchung von Gebäuden auf

Mli!!IiJ jdm.a. 1i
u. andere PiJzschäden
Satan. -mikrosk. -ehern.
Ul1tcrS1!ChunRS -Anstalt

Breslau 2. Neue Taschenstraße 11
Te1efon Nr 24426

$ ellei'i Ar;!JJeb(l) e [lind  GeS!.lCh6

:lum so ottigen Diens1aB1hiU werdem gesLBcht:

(He hbau)

Z i hnelil'
Eilangebote an:

Gemeinnii!zlge Wohnungsbau gesellschaft m.b.H.
Lilzmannstadt, Nollkeslraße 219, Ruf 132-62
(Wartheland) 700000 Einwohner

Potnis::he Arbeitskräfte werden nicht eingestellt"

fjir Straßel1- u. l:!eronbauarbeitel1 sofort gesucht. Ange1). air

Irr!ihaBli' t'!iliiJit!1!@1.1ßyenienrbau-UnternehrnUUY. BreSlnu 1

Wir stellen baldmöglichst oder spiiter

2 gewandte

(Z:mmerer) ein 11. bitten Bewerber, uns umgehend Zellgnis

abschrif,en mit Lebcnslauf LI. Lichtbild, Gehaltsanspriiche

mit Am,abe des frühesten Ei1Jtrittsta es einzusenden.

CiJlrllEuu:ierleli'1J & (0. Sägewerk und Zimmerei
Luckenwalde, SchiiizenslraBe 46

Bei  er Stadtverwaltung Gopeln OS. werdelI 211111 so
torfigen Antritt
mehrere

mit gutem DarstcHun svenl1ögCJl und mit Intmessc fur
S1<Jdtp)aullug-sfragen ge s IJ c h t.

ausflJhrlichem Lebenslallf, Zeu,g;ni!;'ab
Arierrmch\veis,Oehaltsanspriichen

Dienstautritts siri'd zu richten

@1bJ rI1lMr3if!irüiiH!!i$f! r der :\itildf! l!hliiJeiiil O:\i.
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(Architekt)
fiir umfangreiche BHroarbeiten, s u c h t .sofort oder 5pätcr

IDbil!!! Höfl!!!l1'. BuugeSChftft. Görlilz, ürnsIlgmnd 9

Zum sofor1igen Antritt w'Brden gesucht:

1 Diplom" II!JS!enleuf d    ::  :; ait  ,gLeite[S
" lliezlrkl   l:;ujll!J J! klorel!J
5 TeU::hl!Jikel!', mit abgescl,losscner Mitlelscl",lbilduo"
Z  fltluaufseher
&I Scliätter mit abgeschloss. teehn;scher MijteJsehulbildung.

BezaJ1]ung erfolgt nach TO. A zuzUglich Beschäftigungs
tagegeld bzw. Autbauzulage. Angebote sind zn richten an die

Bauverwallul1!1 der G. H. T. 0., I..itzmannstadt
König..Helnrich"S raße 9.

:BGlIJlJtetcllniker.
sicher in Entwurf, Kostenanschlag. KalkulatJ'on tJtJd Abre-:hnung,
mit guten Kenntnissen im Hoch  und t:isenbetünbau, für Bürü nnd
BausteJ]e in Dauerstel!ung gesucht. AusliihrJiche Be\verbungen a!J

lidoll Rube, 0_ H. G.
Ho(:h  und Eisenbetonbau
Rüstriu-1\!.

Hochbautechniker  :s f   ::;
gcnaueren Ausarbeitung der EntwÜrfe, Berechnungen urd s:pateren
Bauleitung gesuch t. Bcwerhuugcn mit Gehaltsansr.<rficI1C!1 an
!'d1}il@IUelfll!!escl1Jke & 1XJIIIgrilber, ISIr@mberg
IReichsgau Danzig..Westpreußew, Aibrec:he..Dü;"EII"Di2r.."1

I Für bal<hnöglichst g"esurht:

1 Hcchbauircgeroieur 1U;t \ "  t.b 1 iJ  i  :     ie ; !I ' g   ;  b  s;  i

1 tedanischer leidlDer  i  '1I  ans1 dl t j's nD  e "1;tst  €f   ;'ub    ;
Zeugnisse, ArbeifsprobeT1, Lichtbild, AD!:prüche an

Ardtit<:td Gaue:rt, BeJatendüf Tog. VBI.  cJlweidnit:r" Franz. Becker-StJaße l[),


r;: htiger 

ß [  aufe[ßßj  r

Giesuc:i'II'\t'
1 Bu!!:hh!ieter

allch Po!ntseh sprechend, bevorzugt
3U5 dem Baufach. BaumarcrialicH ,r
tUld SilgeWerk. Autr. jw,nn sofort 'i
erfolgen. Angeb" mit OehaJtsan

gabe- uLd ZeLJgnlsabschriften an
Zimmermeis'erWilh. W! ::   , Koschmin

gesucht. Angebote mit haud
schrilt!icbem Letcaslauf und
ZCllgni5abschriiten an

-.J aUe EbeUn
Baugeschiift und Dampfsiigcwerk
Sandau (Eibe) Über Sc!1ön]laLtSell

"

sowie der daZlJgeliörigen Schalungs- uud Eisenzeichnungen,
auch komplette Bearbeitung grüßet Bauvorflaben iibcrnimmt
noch laufcnd

Wo Kernt, Bö'!Iuifl'ij!!efl'ijieulI" !EUh'@
Leipa.ig N 22, EBIrSlMwschweiger Sflr. 23, Felrliillruf S S2 20.

0,
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fj lög unö (filtnTpartnöt
,, oUm"B!" g !;(!JuwdTt

bis 60% fjol3einfparung
MBbrBtB DRfiliLsirrd eingetragen. Deufsdle ßeidtspatente sin   ngemeldel.

neu. uno  pftrbftulIJ jfe. Derlrleb6' Iliefellf ftrt
m...f>.

13,utr"n 4)b,rfd,!'f., .!!inö,nftraßc 38
'IIusge!üljet ..nb in 'IIufte.g:
ca. 370.000,00 qm ,,!!lonmar i4   :lJelfcu unb ;7IiidJcr mit
Ca. 14.800,00 cbm {u.1laeihrpnrung nCld} eigener tErredjmntg.

11<1111.I"/<I,1! !!\U«:MTUIiIANN. IfiAMIilIURG li/SO

OBZ. 19 O Heft 51 SäHe 11 19, DQzembur
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'11

SS   ß-Ie'" 4' H
ist in der gesamten Bauindustrie
der bei Zehntause.nden von
Staats-, Heeres-. Industrie-.
Rrücken- und Hochbauten usw.
millionenfach bewährte Holz
verbinder
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".,BULLDOG lrlr
Keine Fräsung! Keine Senkung!
Bei den BUllcfog-Ve.rblndungen wird der Holzschwund. die Rissebildung
und die unglekhmi:iß.ige HärJe des Holzes vo!! berücks1chtigt und die
BUlldog_Platten gewährleisten- die größte praktisc _ erwichbare Druck
fIäc:he und Tragkraft neben der denkbar' geringsten Schwachung .de;
Holzquer;chniHes. Straße-nbrutken bis 5J m Spannweite, BrückengerusJe
bi; 42 m und Hallen mit großen SlÜ12weilen haben sieh sehr gut be.w!ihrt
mit Bulldog-Verbindungen. - ElnseiNge Bulldogen werden bel Ho!z
Ei!ienverbindungen und Holz-Bclon.verbindungen verwendet. _ Ersparnis
an Arbeit, Zeit- Maleriat und Geld. - Der Holzverbinder "Bulldog"
hai Wellrut! Sofort lieferbarl Prospekl Nr.31 bitte anfordern.

Heinrich WilheBJ!ID.\ii. BreJ!ID.\en 8
Admiralstraße 48 - Telefon 81449 und 80280
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